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I. Auszüge aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 

maßstablos 

Bereich „Rosenau“  

 

 

Abb. 1: Auszug aus dem rechtwirksamen Flächennutzungsplan, Bereich „Rosenau“  – maßstablos 
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II. Begründung  

Fassung vom 06.06.2023 

1. Anlass und Zweck der Planung 

Die Gemeinde Rinchnach hat am 08.03.2022 beschlossen, den Flächennutzungsplan in 

dem Bereich „Rosenau“ durch Deckblatt Nr. 16 zu ändern. 

Der Geltungsbereich „Rosenau“ mit einer ca. 6,55 ha großen Fläche umfasst die 

Flurnummern 109TF, 117 TF, 121/12 TF, 121/13, und 126 TF der der Gemarkung Rinchnach. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans dient neben der parallellaufenden Aufstellung des 

Bebauungsplans und der Änderung des Landschaftsplans der städtebaulichen Ordnung.  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan sieht in diesem Bereich landwirtschaftliche 

Nutzfläche vor.  

 

Die Eigenheiten der Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Rinchnach und die dominanten 

Trends der vergangenen 20 Jahre werden die Entwicklung der Gemeinde auch in den 

kommenden 10 bis 15 Jahren prägen. Die Bevölkerung der Gemeinde wird älter, die 

Sterberate wird weiter größer sein als die Geburtenrate, bei den Wanderungen wird auch 

in den nächsten Jahren die Gruppe der Fortziehenden größer sein als die Gruppe der 

Zuziehenden. Es bleibt weiter wichtig, ein vielseitiges Beschäftigungsangebot in der 

Gemeinde zu sichern und, wenn möglich, zu erweitern, nur so kann die Wanderungsbilanz 

ausgeglichen und die jüngere Bevölkerung an die Gemeinde gebunden werden.  

Zudem möchte die Gemeinde ihrer Aufgabe als Zentraler Ort nachkommen und eine 

ausreichende Anzahl an nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen bereitstellen. 

Aktuell zeigt zum einen ein großes Logistikunternehmen Interesse sich im Gemeindegebiet 

anzusiedeln. Zum anderen sind ortsansässige als auch regionale Betriebe auf der Suche 

nach Flächen. Diese Chance zur Aufrechterhaltung und Sicherung der wirtschaftlichen 

Wettbewerbsfähigkeit und Bereitstellung eines ausreichenden Angebots für die Zukunft 

möchte die Gemeinde Rinchnach nutzen und geeignete Gewerbeflächen neu 

ausweisen.  
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Der rechtswirksame Flächennutzungsplan sieht für die zu überplanende Fläche die Nutzung 

als landwirtschaftliche Nutzfläche vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan–ohne Maßstab 

 

Im Zuge der Deckblattänderung Nr. 16 wird der Flächennutzungsplan ein Gewerbegebiet 

ausweisen. Es wird an bereits vorhandene bauliche Strukturen angeknüpft und auf 

bestehende Infrastruktur aufgebaut.  
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan -ohne Maßstab 

 

 

Im parallellaufenden Verfahren wird der Landschaftsplan geändert. 
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2. Städtebauliche Erforderlichkeit und Ziel und Zweck der Änderung 

Da der Bedarf an Gewerbeflächen nicht im Bestand abgedeckt werden kann, möchte die 

Gemeinde Rinchnach auf die vorhandenen Strukturen zurückgreifen und in unmittelbarer 

Nähe an das bestehende Gewerbe- und Mischgebiet „Rosenau“ ein weiteres 

Gewerbegebiet in Richtung Osten ausweisen.  

Mit der geplanten Ausweisung dieses Gewerbegebiets für Logistik und produzierendem 

Gewerbe mit Büro und Ausstellungsgebäuden wird in angebundener Lage eine sinnvolle 

Weiterentwicklung vorhandener Strukturen erreicht.  

Die Fläche bietet sich städtebaulich an, da der Geltungsbereich direkt an die bestehenden 

Misch- und Gewerbegebietsflächen angrenzt, außerhalb des Hauptortes liegt und mit 

direkter Anbindung an die Staatsstraße der Anschluss an die nur ca.  650 m entfernte 

Bundesstraße 85 vorhanden ist.  

Die Gemeinde Rinchnach sieht in Abwägung aller privaten und öffentlichen Interessen die 

Ausweisung der Fläche als zwingend erforderlich. 

  



Änderung des Flächennutzungsplans „Rosenau“ durch Deckblatt Nr. 16 

Gemeinde Rinchnach 

Landkreis Regen           

            

11 

 

3. Lage und Bestandssituation 

3.1. Räumliche Übersicht und Geltungsbereich 

Das Planungsgebiet befindet sich im Südosten der Gemeinde Rinchnach. 

 

 

 

Abb. 4: Übersicht Planungsgebiet (Auszug Bayern-Atlas) – maßstablos 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Flächennutzungsplans umfasst eine ca. 6,55 ha 

große Fläche. Die Fläche setzt sich aus Flurnummern 109TF, 117 TF, 121/12, 121/13 TF und 

126 TF der Gemarkung Rinchnach zusammen 
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3.2. Derzeitige Nutzung 

Das geplante Gewerbegebiet stellt sich als landwirtschaftliche Nutzfläche 

(Intensivgrünland) dar.  

Nördlich der Staatsstraße grenzt im Westen das Mischgebiet „Rosenau II“ an. Im Norden 

angrenzend an den Geltungsbereich, schließt das Mischgebiet und Gewerbegebiet 

„Rosenau II“ an. Im Osten befindet sich intensiv genutztes Grünland und im weiteren Verlauf 

ein Mischgebiet.  

Südlich der Staatsstraße befindet sich östlich des Plangebiets eine Gewerbefläche. Nördlich 

liegt die Staatsstraße, welche durch das Plangebiet läuft. Im Osten und Süden befinden sich 

landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 

 

 

Abb. 5 Luftbildausschnitt mit Geltungsbereich (Auszug Bayern-Atlas) – maßstablos 
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4. Planungsrechtliche Vorgaben 

4.1. Landes- und Regionalplanung 

4.1.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Die Gemeinde Rinchnach liegt gemäß der Strukturkarte des 

Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP Bayern; Stand vom 01.01.2020) mit 

besonderem Handlungsbedarf im Allgemeinen ländlichen Raum.  

Dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP Bayern Stand vom 01.01.2020) ist für eine 

nachhaltige gewerbliche Wirtschaft Folgendes zu entnehmen.  

(Nummerierung gemäß LEP): 

1  Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1    Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen  

(Z)  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 

schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind 

weiterzuentwickeln.  

Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur 

Verwirklichung dieses Ziels beizutragen.  

(G)    Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte 

Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen 

der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten 

werden. 

1.1.3   Ressourcen schonen 

(G)  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. 

Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

 

1.2 Demografischer Wandel 

1.2.1    Räumlichen Auswirkungen begegnen  

(G)    Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene 

Bevölkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen 

werden.   

 (Z) Der demografische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der 

Siedlungsentwicklung zu beachten. 

1.2.2  Abwanderung vermindern 

(G)  Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen Teilräumen, 

die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden. 

(G)   Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die 

Möglichkeiten  

• zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten 

Arbeitsplätzen,   

• zur Sicherung der Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge,   



Änderung des Flächennutzungsplans „Rosenau“ durch Deckblatt Nr. 16 

Gemeinde Rinchnach 

Landkreis Regen           

            

14 

 

• zur Bewahrung und zum Ausbau eines attraktiven Arbeits- und 

Lebensumfelds insbesondere für Kinder, Jugendliche, Auszubildende, 

Studenten sowie für Familien und ältere Menschen  

genutzt werden. 

1.2.6  Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen 

(G)  Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und 

Entsorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen 

Bevölkerungsentwicklung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben. 

1.4   Wettbewerbsfähigkeit  

1.4.1   Hohe Standortqualität  

(G)   Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher 

Standortqualitäten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen 

Teilräumen gestärkt werden. Dabei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und 

Arbeitskräfte lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, 

infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Stärken ausgebaut 

werden.  

2   Raumstruktur  

2.1.3   Versorgungsauftrag der Zentralen Orte  

(Z)   Die Versorgung der Bevölkerung mit zentralörtlichen Einrichtungen ist durch die 

Zentralen Orte zu gewährleisten. Höherrangige Zentrale Orte haben auch die 

Versorgungsfunktion der darunter liegenden zentralörtlichen Stufen 

wahrzunehmen.  

(G)   Grundzentren sollen ein umfassendes Angebot an zentralörtlichen Einrichtungen 

der Grundversorgung für die Einwohner ihres Nahbereichs vorhalten.  

(G)   Mittelzentren sollen zentralörtliche Einrichtungen des gehobenen Bedarfs 

vorhalten.  

(G)   Oberzentren sollen zentralörtliche Einrichtungen des spezialisierten höheren 

Bedarfs vorhalten. 

2.1.4    Vorzug der Zentralen Orte  

(Z)    Bei der Sicherung, der Bereitstellung und dem Ausbau zentralörtlicher 

Einrichtungen ist Zentralen Orten der jeweiligen Stufe in der Regel der Vorzug 

einzuräumen. Hiervon kann abgewichen werden, wenn es andernfalls zu nicht 

hinnehmbaren Einschränkungen der Versorgungsqualität oder zu 

unverhältnismäßigen finanziellen Mehrbelastungen kommen würde.  

2.1.5    Konzentration von Einrichtungen  

(Z)    Die zentralörtlichen Einrichtungen sind in der Regel in den Siedlungs- und 

Versorgungskernen der Zentralen Orte zu realisieren. Ausnahmen sind nur zulässig, 

wenn im Siedlungs- und Versorgungskern geeignete Flächen oder notwendige 

Verkehrsinfrastrukturen nicht zur Verfügung stehen oder wenn es zu 

Attraktivitätseinbußen im Siedlungs- und Versorgungskern kommen würde.  

2.1.12   Zentrale Orte im Raum mit besonderem Handlungsbedarf  

(G)   In Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf werden Zentrale Orte auch 

dann festgelegt, wenn diese die erforderlichen Versorgungsfunktionen nur zum 

Teil erfüllen, aber für ein ausreichend dichtes Netz an zentralörtlicher Versorgung 

auf der jeweiligen Stufe erforderlich sind. Die so eingestuften Gemeinden, die 

Fachplanungsträger und die Regionalen Planungsverbände sollen darauf 
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hinwirken, dass diese Zentralen Orte ihre Versorgungsfunktion umfassend 

wahrnehmen können. 

3   Siedlungsstruktur 

3.1  Flächensparen  

(G)   Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungs- 

  entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen  

  Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden.  

(G)   Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berück- 

  sichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

 

3.2    Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

(Z)   In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der 

Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

 

3.3    Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot  

(G)    Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 

bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.  

(Z)    Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 

Siedlungseinheiten auszuweisen.  

 

5    Wirtschaft  

5.1    Wirtschaftsstruktur  

(G)    Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die 

leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die 

Handwerks-und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden.  

 

4.1.2. Zusammenfassung der Ziele der Landesplanung: 

Der sparsame Umgang mit Grund und Boden und die Verringerung des Flächenverbrauchs 

sind wesentliche Bestandteile einer nachhaltigen Entwicklung. Der hohe Flächenverbrauch 

in Bayern rückt das Thema der Innenentwicklung und flächensparenden Bauweise in den 

Mittelpunkt. Dabei wird es in Zukunft darauf ankommen, noch stärker als bisher, vorrangig 

die oft voll erschlossenen Baulandpotenziale im Bestand für die weitere Entwicklung in 

Anspruch zu nehmen. Zudem ist es die Aufgabe der Gemeinde als zentraler Ort die 

Standortvoraussetzungen bezüglich der Wirtschaft zu fördern. Im LEP lautete es wie folgt: 

„Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die 

leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und 

Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden“.  

Dies entspricht den Zielsetzungen des LEP ´s. 

 

4.1.3. Schlussfolgerung aus dem LEP 

Um diese Ziele erreichen zu können, weist das LEP die Kommunen dazu an, die Betriebe 

unter anderem durch Bereitstellung geeigneter Gewerbeflächen in ihrem Nahbereich zu 

unterstützen. Diese Zielvorgaben berühren und begründen die Planungsinteressen der 
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Gemeinde Rinchnach, um für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung langfristig Sorge zu 

tragen.  

Rinchnach liegt im Nahbereich der Städte Regen und Zwiesel und liegt auf der 

Entwicklungsachse Viechtach – Regen – Grafenau - Freyung (Bundesstraße 85) und nahe 

der Entwicklungsachse Deggendorf – Regen – Zwiesel – Bayerisch Eisenstein (Bundesstraße 

11) mit Anschluss an Tschechien. Rinchnach befindet sich in einem Teilraum, der als 

Kreisregion mit besonderem Handlungsbedarf dargestellt ist.  Als „RmbH“ gelten Kommunen 

und Landkreise, die laut Landesentwicklungsplan wegen Strukturschwäche besonders zu 

entwickeln sind. 

Daraus folgt, dass der Landkreis Regen mit dem nach LEP als Mittelzentrum definierten 

Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkt Regen/Zwiesel durch seine Randlage im Südosten 

von Bayern und der Einordnung in den Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt 

werden soll, durch eine vorausschauende Kommunalpolitik die Grundlagen für eine 

Stärkung der Wirtschaft und damit der ansässigen Betriebe schaffen muss.  

 

Zusammenfassend sind folgende Ziele aus dem LEP für die Gemeinde Rinchnach 

ausschlaggebend, um für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung weitere 

Gewerbeflächen vorzuhalten: 

 

- Bevorzugte Entwicklung aufgrund der Lage im ländlichen Teilraum, der bevorzugt 

gestärkt und entwickelt werden soll 

- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere in Berücksichtigung der sich aus der 

EU-Osterweiterung ergebenden wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten 

- Sicherung einer breiten Schicht leistungsfähiger kleiner und mittlerer Unternehmen 

- Erleichterung von Unternehmensgründungen, Unternehmensnachfolge und 

Kooperationen  

- Ausweitung der Erwerbsmöglichkeiten durch Ausbau bestehender und Ansiedlung 

neuer Betriebe (Vermehrung der Zahl der Arbeitsplätze) 

- Steigerung des Anteiles an möglichst sicheren und qualitativ höherwertigen 

Arbeitsplätzen 

- Entwicklung unter der Maßgabe einer langfristig flächen- und ressourcenschonenden 

Planung. 

 

Notwendige Erfordernisse für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde: 

 

- Ansiedlung von leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen Unternehmen 

- Nutzung der Potentiale und Chancen der grenznahen Lage und Orientierung an den 

Markterfordernissen der osteuropäischen Nachbarländer 

- Innovation und Zukunftstechnologie 

- Feststellung, Vermarktung und Bewahrung der touristisch/landschaftlich oder 

kulturgeschichtlich interessanten Aspekte im Gemeindegebiet und in der näheren 

Umgebung  

- Ausprägung einer soliden Identität und eigener Kompetenzen 

- Stärkung der Region in einer Phase globalwirtschaftlich bedingter Umwälzungen in 

Deutschland und Europa  
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Geplante Entwicklung: 

 

Zur Entfaltung unternehmerischer Tätigkeit und im Hinblick auf langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit benötigt die Gemeinde Rinchnach die Entwicklung und 

Ausweisung weiterer Gewerbeflächen.  

Dabei sollen die großen Pluspunkte der Gemeinde 

 

1.  sehr gute infrastrukturelle Anbindung B 85,  

Lage an Entwicklungsachse (LEP) 

2.  landschaftlich wertvolle Natur- und Ferienregion, 

Lage am Nationalpark Bayerischer Wald und überregionaler Biotopverbundachse 

(Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan, Region Donau-Wald)  

 

berücksichtigt und ausgespielt werden. 

 

 

Im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit in Bayern, Deutschland und in den letzten Jahren auch 

in Europa ist es im Interesse des Landkreises Regen und der ganzen Region Donau-Wald, 

durch die Bereitstellung günstiger Rahmenbedingungen weitgehende Gleichheit der 

Lebensbedingungen zu schaffen und die strukturschwache Region gleichmäßig zu 

entwickeln. 
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4.1.4. Ziele der Regionalplanung 

Der Regionalplan der Region 12 – Donau-Wald (Stand 30.04.16) sieht folgende Ziele für eine 

Siedlungsentwicklung vor: 

 

B II – Siedlungswesen 

1   Siedlungsentwicklung 

1.1 (G) Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht 

erfolgen.  

Die Siedlungsentwicklung soll so weit als möglich auf die Hauptorte der 

Gemeinden konzentriert werden. 

1.2 (G) Die für die Region charakteristischen Siedlungsstrukturen sollen erhalten und 

behutsam weiterentwickelt werden. 

1.3 (G) Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst schonend in 

die Landschaft eingebunden werden. 

Für das Orts- und Landschaftsbild wichtige Siedlungsränder sollen erhalten und 

strukturreiche Übergänge zwischen Siedlung und Freiraum angestrebt werden. 

1.4 (G)  Es ist von besonderer Bedeutung, dass der Nachfrage nach Siedlungsflächen 

durch eine vorausschauende kommunale Bodenpolitik Rechnung getragen 

wird. 

 

2   Siedlungsgliederung 

2.1 (G)  Die innerörtlichen Grünsysteme sollen erhalten, wenn notwendig erweitert und 

mit den siedlungsnahen Freiräumen im Umland verknüpft werden. 

 

B IV – Wirtschaft 

2  Regionale Wirtschaftsstruktur / Standortentwicklung 

2.1  

(Z) Im zunehmenden Standortwettbewerb um Fachkräfte, Investitionen und 

Wissen soll die Region Donau-Wald in allen Teilräumen als attraktiver, 

leistungsfähiger und innovativer Wirtschaftsraum gestärkt und gesichert 

werden. 

(G) Hierzu ist es von besonderer Bedeutung, dass zum Ausgleich des 

innerregionalen Strukturgefälles, insbesondere im ländlichen Teilraum, dessen 

Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll, qualifizierte und 

saisonunabhängige Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden. 
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3  Industrie und Handwerk 

3.1 (Z)  In der gesamten Region soll die Leistungsfähigkeit von Industrie und  

  Handwerk erhalten und weiterentwickelt werden. 

(G)   Hierzu ist es u. a. von besonderer Bedeutung, dass 

• die erforderlichen Anpassungen an den Strukturwandel unterstützt, 

• die wirtschaftsnahe Infrastruktur weiter ausgebaut und 

• bedarfsorientiert Industrie- und Gewerbegebiete an geeigneten  

Standorten zur Verfügung gestellt werden. 

 

Aus der Auslegung (Präambel) der Fortschreibung des Regionalplans Donau-Wald bei der 

Höheren Landesplanung gemäß Art. 15 Abs. 1 BayLplG geht folgendes hervor: 

 

A II – Raumstruktur 

1  Ökonomische Erfordernisse 

 

1.1   (Z)  Die nördlichen und östlichen Teilräume der Region sollen in ihrer Entwicklung 

in besonderem Maße gestärkt werden. Dabei sollen Entwicklungshemmnisse, 

die sich aus der Grenznähe zur Tschechischen Republik ergeben, abgebaut 

und die Wirtschaftsstruktur im gewerblich-industriellen und 

Dienstleistungsbereich sowie die Infrastruktur verbessert werden 

 

A III - Zentrale Orte  

Bestimmungen der Kleinzentren und Unterzentren 

1.1…(Z)  Als Kleinzentren werden folgende Gemeinden bestimmt, wobei durch 

Schrägstrich verbundene Gemeinden als Doppelzentren bezeichnen 

  Im Landkreis Regen:  Drachselsried/Arnbruck 

      Frauenau 

      Kirchberg im Wald 

      Rinchnach 

      Ruhmannsfelden 

      Teisnach 
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2  Ausbau der zentralen Orte  
 

2.1  Kleinzentren 

 

2.1.1  (G)  Eine Stärkung der Einzelhandelszentralität ist in folgenden Kleinzentren 

anzustreben: 

 

Im Landkreis Regen:  Kirchberg im Wald, Rinchnach,  

 

2.1.2  (G)  Eine Ausweisung des Angebots an nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen ist 

folgenden Kleinzentren anzustreben: 

 

Im Landkreis Regen:  Arnbruck/Drachselsried, Frauenau, Kirchberg im 

Wald, Rinchnach, Ruhmannsfelden 

 

B IV Wirtschaft 

Wirtschaft 

3.1  Industrie und Handwerk 

3.1   (Z)  In der gesamten Region soll die Leistungsfähigkeit von Industrie und 

Handwerk erhalten und weiterentwickelt werden 

        (G) Hierzu ist es u. a. von besonderer Bedeutung, dass 

- die erfolrderlichen Anpassungen an den Strukturwandel unterstützt 

- die wirtschaftsnahe Infrastruktur weiter ausgebaut und 

- bedarfsorientiert Industrie- und Gewerbegebiete an geeigneten 

  Standorten zur Verfügung gestellt,  

werden. 

3.2   (G)  Es ist anzustreben, dass an geeigneten Standorten die günstigen 

infrastrukturellen Voraussetzungen der vorhandenen Bandinfrastruktur-

einrichtungen für industriell-gewerbliche Vorhaben genutzt werden. 

3.2   (G)  Insbesondere in den Tourismusgebieten an und nördlich der Donau sowie im 

Bereich der Thermalbäder Bad Füssing und Bad Griesbach im Rottal sind bei 

industriell-gewerblichen Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben die Belange 

der Fremdenverkehrs- und Tourismuswirtschaft besonders zu berücksichtigen. 

 

 

4.1.5. Schlussfolgerung aus der Regionalplanung 

Nach Regionalplan Donau-Wald (12) Teil B IV – Wirtschaft (2.3) ist in der gesamten Region 

„ein gründerfreundliches Klima anzustreben“. Hierzu zählt notwendigerweise die 

Ausweisung von Gewerbegebieten an attraktiven Standorten. Durch die Lage unmittelbar 

an der B 85 ist die Lage positiv zu bewerten. 

Darüber hinaus liegt die Gemeinde Rinchnach in einer traditionell strukturschwachen 

Region, die sich mit den wirtschaftlichen Verlagerungen in einer globalisierten Welt immer 

mehr auf der Suche nach ihrer Identität befindet. 
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Nicht zuletzt deshalb deklariert der Landesentwicklungsplan das Gebiet um die Gemeinde 

Rinchnach kartographisch als „ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem 

Maße gestärkt werden soll“ und meint damit - mit Blick in die Zukunft – auch die 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die damit verbundene Schaffung von 

Arbeitsplätzen als eine der Grundvoraussetzungen, nicht nur für gleichwertige 

Lebensbedingungen, sondern für die Existenz der Region schlechthin. 

 

Mit der Neuausweisung einer Gewerbefläche kommt die Gemeinde ihrer Aufgabe als 

Kleinzentrum nach, ein ausreichendes Angebot an nichtlandwirtschaftlichen 

Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen. 

 

 

4.1.6. Bindungen und Vorgaben aus dem Denkmalschutzrecht 

Bei der Festlegung potentieller Flächen für das Gewerbegebiet sind die 

denkmalschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten. 
 

4.1.7. Bindungen und Vorgaben aus dem Naturschutz 

Von der Untersuchung als möglichen Standort ausgeschlossen sind Flächen, die 

entsprechend den Vorgaben aus dem Naturschutz allgemeinen Baubeschränkungen 

unterliegen. 
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4.1.8. Zusammenfassung der Ziele der Landes- und Regionalplanung 

Die vorliegende Planung sieht ein maßvolles und bedarfsgerechtes Bereitstellen einer 

Entwicklungsfläche für Gewerbe entsprechend dem örtlichen Bedarf (sparsamer Umgang 

mit Grund und Boden) in Anbindung an bestehende Bebauung vor. Das geplante 

Gewerbegebiet stellt eine Erweiterung an dieser Stelle dar und eine Zersiedelung wird 

vermieden. Zudem erfolgt eine ressourcenschonende Umsetzung mit wirtschaftlicher 

Erschließungsplanung unter Einbeziehung vorhandener Straßen und Wege. In der 

Neuplanung werden Grünstrukturen als Verknüpfung der angrenzenden Freiräume und der 

bestehenden Bebauung vorgesehen. 

 

4.2. Denkmalschutz 

 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist nach Art. 2 DSchG zu prüfen, ob im 

Geltungsbereich bzw. im Nähebereich Bau- und /oder Bodendenkmäler vorhanden sind. 

Wenn eingetragene Denkmäler vorhanden sind, sind diese im Bebauungsplan nachrichtlich 

darzustellen. 

 

 

Abb. 6: Auszug aus dem Bayerischen Denkmal-Atlas vom März 2022  



Änderung des Flächennutzungsplans „Rosenau“ durch Deckblatt Nr. 16 

Gemeinde Rinchnach 

Landkreis Regen           

            

23 

 

Baudenkmäler sind nach Art. 4 DSchG von den Eigentümern, von den sonst dinglich 

Verfügungsberechtigten von Baudenkmälern oder durch den unmittelbaren Besitzer zu 

erhalten. 

Nach Art. 5 DSchG sollen Baudenkmäler, soweit möglich, entsprechend ihrer ursprünglichen 

Zweckbestimmung genutzt werden. Ist dies nicht möglich, soll eine Nutzung gewählt 

werden, die eine möglichst weitgehende Erhaltung der Substanz auf die Dauer 

gewährleistet.  

Wer Baudenkmäler beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen, oder 

geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen 

oder aus einem Baudenkmal entfernen will, bedarf nach Art. 6 DSchG einer Erlaubnis. 

Außerdem ist nach Art. 6 DSchG eine Erlaubnis notwendig, wer in der Nähe von 

Baudenkmälern Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn sich dies auf 

Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann.  

Nach Art. 7 DSchG ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis im Rahmen eines 

Erlaubnisverfahrens erforderlich, sobald auf einem Grundstück Bodendenkmäler vorhanden 

sind und hier Erdarbeiten durchgeführt werden sollen.  

Im Geltungsbereich bzw. näheren Umfeld sind gemäß Bayerischen Denkmal-Atlas keine 

Denkmäler in der Denkmal-Liste eingetragen. 

 

4.3. Naturschutzrecht 

Das Planungsgebiet liegt gemäß FIN-Web innerhalb des Naturparkes „Bayerischer Wald“. 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Natura-2000-Gebiete, 

Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile bzw. geschützte Naturdenkmale 

sowie amtlich ausgewiesenen Biotope oder nach Art. 23 BayNatschG bzw. § 30 BNatschG 

geschützte Strukturen. 
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Abb. 7: Darstellung der Schutzgebiete (Auszug aus dem BayernAtlas vom 28.01.2021) – ohne Maßstab 

Rot quer gestreift: Biotopkartierung  

Grün gepunktet: Landschaftsschutzgebiet „Bay. Wald“  

Grün gestreift: Naturpark „Bayerischer Wald“ 

Rot schraffiert: FFH Gebiet 
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5. Bedarfsermittlung 

5.1. Standortentwicklung Landkreis Regen 

Der Landkreis Regen ist mit 1.496 Betrieben die unternehmensdichteste Handwerksregion 

Ostbayerns.  

Der Landkreis Regen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten neben seinen 

Schwerpunkten im Handwerk, Tourismus und in der Glaswirtschaft zu einem 

zukunftsorientierten Hightech-Standort entwickelt. So kommt beispielsweise mehr als jeder 

zweite niederbayerische Arbeitsplatz aus der Branche Optik und Feinmechanik sowie 

jeder fünfte aus der Elektronik im ARBERLAND. Zu den weiteren Schlüsselbranchen zählen 

die Kunststoffherstellung, die maschinelle Glasproduktion, der Maschinen- und 

Anlagenbau sowie der Metallsektor. Die Technologieregion ARBERLAND beheimatet 

Weltmarktführer wie beispielsweise Linhardt, Rehau, Qioptiq, Rohde & Schwarz oder 

Zwiesel Kristallglas. Hinzu kommen wachstumsstarke mittelständische Unternehmen und 

kleine inhabergeführte Betriebe, die in ihrer Branche aufgrund ihrer Innovationsleistung im 

Kreis der Technologieführer anzutreffen sind und als „Hidden Champions“ gelten. Die 

erfolgreiche Entwicklung wird gefördert durch eine enge Anbindung an die ostbayerische 

Wissenschaftslandschaft. Die Technischen Hochschulen und deren Technologie-Campi 

ermöglichen Kooperationsprojekte in neuen Forschungsfeldern und sichern zusammen mit 

den regionalen Berufsschulen die Verfügbarkeit von hervorragend ausgebildeten 

Hochschulabsolventen und Fachkräften. Rund 530 neue Jobs entstehen pro Jahr im 

ARBERLAND. Die Erwerbslosenquote liegt deshalb auf einem Rekordtief von 2,4 Prozent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: Imagebroschüre Arberland) 
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Abb. 8: Strukturdaten Landkreis Regen, Quelle: IHK Niederbayern 

 

Die Strukturdaten der IHK Niederbayern bestätigen die positive Entwicklung des Landkreises 

Regen.  
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5.2. Gemeinde Rinchnach 

An die oben beschriebene positive gewerbliche Entwicklung des Landkreises Regen 

möchte die Gemeinde Rinchnach anknüpfen.  

Die Struktur der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe im Umkreis von Rinchnach 

(vor allem in der nur ca. 10 km entfernten Stadt Regen) stellt sich als zukunftsfähige Mischung 

heraus. Es gibt sowohl sehr große Betriebe mit bis zu 300 Mitarbeitern und mehr. Dem 

gegenüber stehen die klassischen Handwerksbetriebe mit kleineren Mitarbeiterzahlen. Eine 

Befruchtung beiderseits führt seit Jahren zu Stabilität und Wachstum der bestehenden 

Betriebe.  

Die Gemeinde Rinchnach möchte die weitere Ansiedlung von Gewerbe ermöglichen, 

somit auch ihrer Aufgabe als Zentraler Ort nachkommen und eine ausreichende Anzahl 

an nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen bereitstellen. 

 

5.3. Flächenbedarf 

Eine Überprüfung der auf Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanebene vorhandenen 

Gewerbeflächen fand im Rahmen der Standortuntersuchung statt.  

Die rechtskräftigen Bebauungspläne der Gemeinde Rinchnach, welche Gewerbeflächen 

ausweisen, sind aus den Jahren 1994 (Herrnmühle und Rosenau) und 2018 (Holzbau 

Dengler).  

Lediglich im Gewerbegebiet Herrnmühle sind drei freie Flächen von insgesamt 10.600 m² 

vorhanden, welche jedoch nicht zur Verfügung stehen, da die Eigentümer derzeit keine 

Verkaufsbereitschaft zeigen. Aus städtebaulicher Sicht wird eine Herausnahme als nicht 

sinnvoll erachtet. Die bestehenden Baulücken sollen bebaut werden, um den notwendigen 

Lückenschluss erreichen zu können. Daher versucht die Gemeinde weiterhin die Flächen zu 

erwerben, so dass langfristig das Planungsziel erreicht werden kann.  

Innerhalb der Gewerbeflächen des Bebauungsplans Rosenau stehen keine Flächen zur 

Verfügung. Die noch unbebauten Flächen sind im Besitz des bereits ansässigen Betriebes. 

Sie dienen der Erweiterung des Betriebes und werden nicht veräußert. 

Der Bebauungsplan „Holzbau Dengler in Gehmannsberg“ wurde lediglich zur Sicherung des 

ansässigen Betriebes aufgestellt und bietet keine Flächen darüber hinaus. 

 

Dies zeigt, dass in der Vergangenheit die Priorisierung städtebaulicher Entwicklungen nicht 

auf der Ausweisung von Gewerbeflächen lag.  

Die Gemeinde Rinchnach nimmt dies zum Anlass und möchte auf Grund vorliegender 

konkreter Anfragen neue Schwerpunkte setzen. Der stagnierenden Entwicklung aus den 

vergangenen 18 Jahren ist die Größe der nun vorliegenden Ausweisung geschuldet. 

 

Zum anderen gibt es konkrete Anfragen ortsansässiger Betriebe, die sich in der 

Gründungsphase meist am Wohnstandort ansiedelten und nun den nächsten 

Entwicklungsschritt mit größeren Flächen innerhalb eines Gewerbegebiets gehen 

möchten.  

 

Im Zuge der Bekanntmachung des Vorentwurfs hat sich das bestehende Interesse von 

Gewerbetreibenden noch verstärkt. Daran wird deutlich, dass die bereits erwähnte 
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jahrelang stagnierende Entwicklung zu einem erhöhten Bedarf an Gewerbeflächen 

geführt hat, der mit vorliegender Planung gedeckt werden soll.  

Mit einer vorausschauenden Planung kann das wachsende Interesse als Chance gesehen 

werden, ein Gewerbegebiet so zu gestalten, das auf Grund seiner Größe auf die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der Gewerbebetriebe eingehen kann. 

 

Acht Betriebe haben konkrete Anfragen an die Gemeinde gestellt.  

Es handelt sich um ein überregionales Logistikunternehmen, das auf der Suche nach 

einem strategisch günstigen Standort ist und diesen in Rinchnach gefunden hat. 

Momentan ist der Betrieb regional in einer gemieteten Immobilie ansässig, in der der 

Mietvertrag nicht verlängert wird. Der Betrieb möchte nun auf eigenen Flächen den 

Standort neu aufbauen.  

Des Weiteren handelt es sich um notwendige Auslagerungen/Erweiterungen 

ortsansässiger Betriebe, die an deren jetzigen Standorten nicht umsetzbar sind. Entweder 

sind die Grundstücke komplett bebaut und im Anschluss stehen keine Erweiterungsflächen 

zur Verfügung oder die Betriebe befinden sich im Außenbereich und können sich daher 

flächenmäßig nicht ausdehnen. Nutzungskonflikte auf Grund der Lage im Wohngebiet 

gehen oftmals einher. 

 

Bei den ortsansässigen Betrieben handelt es sich um  

• eine Kfz-Werkstatt (Firmengründung am Wohnstandort – geplante Auslagerung) 

• eine Lager- und Abbundhalle (Lage im Außenbereich ohne Erweiterungsmöglichkeit) 

• einen Montagebetrieb für Baufertigteile mit Lagerflächen (Lage im Wohngebiet, keine 

Erweiterungsflächen, Nutzungskonflikt)  

• eine Zimmerei (Erweiterung des Geschäftsfeldes - keine freien Flächen auf bestehendem 

Grundstück)  

 

Großes Interesse besteht zudem von Betrieben aus der Region. Auch diese Betriebe sind 

händeringend auf der Suche nach Flächen für Ihre betriebliche Weiterentwicklung und 

haben konkrete Anfragen an die Gemeinde gestellt.  

Es handelt sich hierbei um: 

• einen metallverarbeitenden Betrieb (Lage im Außenbereich/keine 

Erweiterungsmöglichkeit am bestehenden Standort) 

• einen Betrieb für Elektrotechnik (Lage im Wohngebiet/keine Erweiterungsmöglichkeit am 

bestehenden Standort) und  

• einen Betrieb für Garten- und Landschaftsbau (Lage im Wohngebiet/keine 

Erweiterungsmöglichkeit am bestehenden Standort). 

 

Im Gemeindegebiet von Rinchnach sind ca. 300 Gewerbe aller Art gemeldet. Um den 

potenziellen Bedarf an Flächen für mögliche Betriebserweiterungen abschätzen zu 

können, hat man diese Betriebe näher betrachtet. Bei einigen Betrieben ist mittelfristig 

eine flächenmäßige Erweiterung absehbar. In der folgenden Tabelle wird dies dargestellt:  
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Potenzieller Bedarf an Gewerbeflächen für Betriebe aus dem Gemeindegebiet  

 Branche Lage Grund für Erweiterung  Konflikt  

1 Holzverarbeitung  Außenbereich neues Geschäftsfeld Ansiedlung neues Geschäftsfeld im 

Außenbereich unzulässig  

2 Lohnunternehmen  Gewerbegebiet in 

unmittelbarer Nähe zum 

Geltungsbereich 

aufstrebendes Unternehmen 

Bedarf an zusätzlichen Flächen 

keine Erweiterungsflächen  

3 Montageservice  Außenbereich aufstrebendes Unternehmen keine Erweiterungsflächen  

4 Forst- und 

Gartentechnik 

Dorfgebiet/ Wohngebiet mittelfristiger Bedarf an 

Lagerflächen 

keine Erweiterungsflächen  

5 Spedition  Gewerbegebiet mittelfristiger Bedarf an 

zusätzlichen Lagerflächen 

keine Erweiterungsflächen -  

6 Bauunternehmen  Wohngebiet mittelfristiger Bedarf an Flächen keine Erweiterungsflächen  

7 Elektrotechnik 

  

Wohngebiet/ 

Mischgebiet 

aufstrebendes Unternehmen keine Erweiterungsflächen  

8 Maschinenring Denkmalgeschütztes  

Gebäude im Ort 

 
keine Erweiterungsflächen  

9 Elektroinstallation  Außenbereich Lage im Außenbereich keine Erweiterungsflächen  

10 Dachdecker 

 

Gewerbegebiet/Mietobjekt eigene Immobilie Mietobjekt 
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Wenn für alle potenziellen Betriebe eine durchschnittliche Parzellengröße von ca. 4.000 m² 

pro Betrieb angesetzt wird, ergibt sich ein Flächenbedarf von 40.000 m². Ausgehend von 

der Annahme, dass in den nächsten fünf Jahren nicht alle Betriebe eine Erweiterung 

umsetzen, hat man sich entschieden nur ca. ein Drittel der berechneten Fläche als 

„Reservefläche“ für den mittelfristigen Bedarf mit ca. 13.000 m² im Plangebiet zu 

berücksichtigen sowie die freien Flächen im bestehenden Gewerbegebiet „Herrnmühle“ 

mit ca.10.000 m² anzusetzen. (Auf einer der freien Parzellen in der „Herrnmühle“ sind 

bereits Nutzungsabsichten durch den Besitzer vorhanden, so dass nur noch ca. 7.500 m² 

Restflächen zur Verfügung stehen.) 

Die neu ausgewiesenen Gewerbeflächen sollen somit nicht nur den akuten Bedarf 

decken, sondern zusätzlich ein vertretbares Maß an „Reserveflächen“ vorhalten, um die 

zukünftige Ansiedlung von Gewerbe zeitnah decken zu können.  

Reserveflächen sind aus dem Blickwinkel suchender Unternehmen enorm wichtig. Die 

Ausweisung neuer Gewerbeflächen mit der dazu erforderlichen Bauleitplanung ist ein 

langwieriger Prozess, der meist ein ganzes Jahr in Anspruch nimmt. Für einen Betrieb ist dies 

eine Zeitspanne, die nur schwer zu überbrücken ist. Es besteht die Gefahr, dass das 

suchende Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil aufgrund der verzögerten 

Handlungsfähig erfährt und dies für die Gemeinde im negativsten Fall die zu einer 

Abwanderung führt. Dadurch, dass die Gemeinde Rinchnach in den vergangenen 28 

Jahren keine Gewerbeflächen neu ausgewiesen hat, besteht neben dem akuten Bedarf 

auch der Bedarf an „Reserveflächen“. Die Gemeinde geht davon aus, dass durch die 

Neuausweisung der Gewerbeflächen ein Impuls ausgeht, der lang geplante 

Weiterentwicklungen bestehender Betriebe, welche bis dato aufgrund fehlender Flächen 

nicht möglich waren, anstößt.  

 

Wertet man die Situation der bereits konkret für das Gebiet vorgesehenen Betriebe aus, so 

wird deutlich, dass eine Betriebserweiterung am bestehenden Standort nicht möglich ist 

und deshalb der Schritt zur Auslagerung nötig wird. Die am Wohnstandort in dörflicher 

Gegend gegründeten Unternehmen, führen bei zunehmender Weiterentwicklung zu 

einem Nutzungskonflikt aufgrund des vorliegenden Gebietscharakters. Die 

„heranrückende“ Wohnbebauung und fehlenden Erweiterungsflächen sind bei den 

vorliegenden Betrieben Hauptursache der Betriebsauslagerung. Die in der Liste der 

potenziellen Gewerbebetriebe aufgeführten Betriebe befinden sich in ähnlicher 

Konfliktlage, so dass die Verlagerung einiger in der Liste aufgeführten Unternehmen als 

realistisch erscheint.  

Eine Ausweisung von „Reserveflächen“ in vorgesehenem Umfang wird zusammenfassend 

als legitim erachtet. 
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Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Betriebe, die eine konkrete Anfrage an die Gemeinde gestellt haben und zeigt den 

Flächenbedarf (ohne Straßenerschließung und Grünflächen) auf. Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung haben die Betriebe noch keine 

Hochbauplanung in Auftrag gegeben, daher können die Flächenangaben noch nicht genauer festgelegt werden:  

 

Betriebe mit konkreter Anfrage: 

Branche Herkunft Konflikt  Flächenbedarf ca. 

     

Logistikunternehmen überregional Mietvertrag läuft aus  10.500 m² 

   überregional - Summe 10.500 m² 

     

Kfz-Werkstatt/Lager Gemeindegebiet Wohngebiet / keine freien Flächen  3.000-4.000 m² 

Lager/Abbund Gemeindegebiet Außenbereich / keine freien 

Flächen 

 4.000-5.000 m² 

Zimmerei/Abbund Gemeindegebiet Erweiterung des Geschäftsfeldes -

keine freien Flächen 

 5.000-6.000 m² 

Montagebetrieb für Baufertigteile mit 

Lagerflächen 

Gemeindegebiet Wohngebiet / keine freien Flächen  4.000-5.000 m² 

   Gemeindegebiet - Summe 16.000-20.000 m² 

     

Metallverarbeitung regional Außenbereich / keine freien 

Flächen 

 2.000-3.000 m² 

Elektrotechnik regional  Wohngebiet / keine freien Flächen  3.000-4.000 m² 

Garten- und Landschaftsbau regional Wohngebiet / keine freien Flächen  3.000-4.000 m² 

     

   regional - Summe 8.000-11.000 m² 

     

Reserveflächen für potenziellen Bedarf Gemeindegebiet  potenzieller Bedarf - 

Summe 

13.000 m² 

     

   Gesamtsumme 47.500-54.500 m² 
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Für die konkreten Anfragen der ortsansässigen und regionalen Betriebe ergibt sich in Summe 

ein Bedarf von ca. 24.000 m² - 31.000 m² zuzüglich der notwendigen Erschließungs- und 

Grünflächen. Für die Ansiedlung des Logistikunternehmens ist eine Gewerbefläche von ca. 

10.500 m² notwendig. Unter Berücksichtigung der Reserveflächen von 13.000 m² ergibt sich 

in Summe ein Flächenbedarf von bis zu 54.500 m². 

 

Bei vorliegender Planung ist zu berücksichtigen, dass die Größe des Geltungsbereichs 

von ca. 6,55 ha der Lage der Staatsstraße im Geltungsbereich geschuldet ist. Bei einer 

genauen Betrachtung der Flächen fallen etwa 44.500 m² auf Flächen für Gewerbe, 

5.000 m² auf die Erschließungsstraßen, 3.000 m² auf die Staatsstraße, sowie 13.000 m² 

auf die Grünflächen. 

 

Die Bilanzierung der vorliegenden Planung zeigt, dass die Gemeinde mit der vorgesehenen 

Bereitstellung von 44.500 m² Gewerbefläche unter dem prognostizierten Bedarf liegt. 

Aufgrund des Stillstands der letzten Jahre möchte man zum einen den Bedarf decken und 

dem Entwicklungsdruck nachkommen. Die bewusste Ausweisung in dieser Größenordnung 

soll ortsansässigen Firmen langfristige Planungssicherheit geben. Zum anderen soll die Größe 

des Geltungsbereichs einen Rahmen bilden, der für die Gemeinde mittelfristig in 

wirtschaftlicher und verwaltungstechnischer Sicht machbar ist.  

 

Die Wahl des Standortes für den Logistikbetrieb südlich der Staatsstraße hat folgende 

Gründe: Zu berücksichtigen war, dass, das Grundstück eine Mindestlänge von 130 m und 

eine Breite von ca. 60 m aufweisen muss, um die betriebsinternen Abläufe garantieren zu 

können. Der enorme Platzbedarf würde auf der nördlichen Planfläche (GE2) eine sinnvolle 

Aufteilung der Flächen mit allen zu berücksichtigenden Randgegebenheiten nicht möglich 

machen. Auch ist es städtebaulich nicht vertretbar den großen Baukörper im direkten 

Anschluss an das Mischgebiet zu platzieren. Im Anschluss an das Mischgebiet (GE1) wird nur 

eine offene Bauweise mit Gebäudelängen bis max. 50 m zugelassen. Schalltechnische 

Einschränkungen im Anschluss an das Mischgebiet (auf der Fläche GE 1), wie sie aus dem 

nun vorliegenden Schallgutachten hervorgehen, würden zu Nutzungseinschränkungen 

führen, die die Ansiedlung eines Logistikunternehmens dort nicht ermöglichen. So hat sich 

herausgestellt, dass die Lage südlich der Staatsstraße optimal für diesen Betrieb ist. 

 

Im Zuge der Vorentwurfsplanung wurde das gesamte Gemeindegebiet auf mögliche 

Standorte für die Ausweisung von Gewerbeflächen untersucht. Es wurden auch Flächen 

betrachtet, die größentechnisch bezogen auf den nun größeren Flächenbedarf nicht in 

Frage kommen.  

Der Vollständigkeit halber wird die ursprüngliche Standortanalyse im Folgenden weiterhin 

aufgeführt. 
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6. Alternativenprüfung 

6.1. Festlegung des Untersuchungsgebiets  

Die Standortuntersuchung wird für den Gemeindebereich Rinchnach durchgeführt. Dabei 

wird untersucht, welche Standorte generell unter Berücksichtigung der aktuellen 

Gesetzeslage für ein auf lange Sicht zukunftsfähiges und wirtschaftlich attraktives 

Gewerbegebiet geeignet sind. 

 

 

6.2. Eignungs- und Ausschlusskriterien 

6.2.1. Bevorzugte Standorte 

Nach LEP sind die infrage kommenden Gebiete entsprechend den folgenden 

Prioritäten als Gewerbeflächen qualifiziert  

 

1.  Baulücken 

2.  ortsgebundene Flächen 

3.  Konversionsflächen  

und nur bei Fehlen von gleichwertigen anderen Flächen  

4.  Außenbereichsflächen 

 

6.2.2. Ausschlusskriterien 

Folgende Gebiete sind von vornherein ausgeschlossen: 

 

Ausgewiesene Schutzgebiete (kartierte Biotope, Naturschutzgebiete, FFH-, SPA-

Gebiete) 
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Das Gemeindegebiet Rinchnach umfasst ca. 4,02 ha. Teilflächen davon sind als 

Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Diese Flächen sollen bei der neuen Standortsuche 

ausgeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung des Landschaftschutzgebiets  

 

Sonstige Ausschlusskriterien 

Bau- und Bodendenkmäler 

Im Gemeindegebiet Rinchnach befinden sich 2 Bodendenkmäler und 13 

Baudenkmäler.   

Mögliche Standorte für das geplante Gewerbegebiet wurden auf die Lage zu den im 

Gemeindegebiet vorhandenen Denkmälern hin untersucht. 
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Ausdehnung/Flächengröße 

Die Flächenermittlung bezieht sich auf den Stand der Vorentwurfsplanung: 

Für das neue Gewerbegebiet ist für die Ansiedlung des Logistikunternehmens eine 

Fläche von ca. 10.000 m² notwendig. Unter Berücksichtigung der Ausweisung weiterer 

Flächen für ortsansässige Unternehmen ist eine Mindestgröße von zusätzlich 

ca.13.000 m² notwendig. Für die Reservefläche sollen ca. 10.000 m² zur Verfügung 

stehen, damit die Ansiedlung für die Unternehmen auch im Hinblick auf eventuelle 

spätere Betriebserweiterungen interessant ist. 

 

Ausgehend von einer Gesamtfläche von etwa 33.000 m² ergibt sich zuzüglich der 

Erschließungsflächen und Grünflächen von ca. 20% eine Fläche von ca. 4 ha.  

 

Kriterien, die eine Ansiedlung von Gewerbe im Untersuchungsgebiet ausschließen, sind 

zusammenfassend damit folgende:  

 

• Lage innerhalb von Schutzgebieten 

• Lage im Bereich von Bodendenkmälern 

• Flächengröße < 4ha. 
 

Ausgehend vom gesamten Gemeindegebiet reduzieren sich die infrage kommenden 

Flächen um die unter besonderem Schutz stehenden Gebiete, Naturschutz- und 

Vorbehaltsgebiete und landschaftlich besonders wertvolle Gebiete, sowie die nähere 

Umgebung von Boden- und Baudenkmälern. Diese geschützten und schützenswerten 

Gebiete kommen für eine Bebauung nicht in Frage. Als wertvolle Naturräume und touristisch 

attraktive und für kommende Generationen zu erhaltende Flächen tragen sie wesentlich 

zur Attraktivität der Gemeinde sowie der gesamten strukturell relativ schwachen Region als 

Urlaubs- und Erholungslandschaft bei.  

 
 

6.2.3. Eignungskriterien 

Erschließung/Anbindung 

Die verkehrstechnische Anbindung sowie die darüber hinaus gehende infrastrukturelle 

Erschließung von Gewerbegebieten spielt neben der Naturverträglichkeit bei der 

Standortwahl eine entscheidende Rolle. Besonders wirtschaftlich ist die Nutzung von bereits 

bestehender Verkehrsinfrastruktur. 

Im Hinblick auf die Ausweisung von Gewerbeflächen für Logistik mit entsprechend hohem 

Verkehrsaufkommen, muss der verkehrstechnischen Anbindung besondere Beachtung 

geschenkt werden. Eine Durchfahrt durch den Ort oder durch ein Wohngebiet sollte auf 

alle Fälle vermieden werden. Dementsprechend ist für die Eignung und Bewertung der 

untersuchten Gebiete die Lage von entscheidender Bedeutung. Als tragfähig nachhaltige 

Gewerbegebiete entfallen deshalb alle Gebiete, die eine Orts- oder 

Wohngebietsdurchfahrt erfordern und alle Gebiete, die aus Gründen der eingeschränkten 

Erreichbarkeit und Anbindung mehr als 2,5 km von der B 85 entfernten sind.  

Die gute Anbindung an die Bundesstraßen und die Lage an der Entwicklungsachse 

Viechtach – Regen – Grafenau - Freyung (Bundesstraße 85) und die Nähe zur 

Entwicklungsachse Deggendorf – Regen – Zwiesel – Bayerisch Eisenstein (Bundesstraße 11) 

(siehe: Strukturkarte, LEP) stellt einen Wettbewerbsvorteil der Gemeinde Rinchnach dar. 

 

Immissionsschutz/Nutzungseinschränkungen GE ↔ WA 
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Berücksichtigt wurden auch mögliche Nutzungskonflikte, die als Folge der räumlichen Nähe 

der Gewerbefläche zu Gebieten mit Wohnnutzung zu erwarten sind.  

Gewerbegebiete erzeugen Emissionen, die sich als Störfaktoren auf die unmittelbare 

Umgebung auswirken können. Relevant werden diese insbesondere in der Nachbarschaft 

zu Wohngebieten. Um die Anwohner vor negativen Beeinträchtigungen zu schützen, sollen 

Gegenmaßnahmen zur Vermeidung von Nutzungskonflikten getroffen werden. 

Nutzungseinschränkung innerhalb ausgewiesener Gewerbeflächen können 

Nutzungskonflikte vermeiden und städtebaulich verträgliche Nachbarschaften erlauben. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung von Nutzungskonflikten können beispielsweise sein: 

 

- Abstand bei GEe  zu WA: ~ 30 m 

- Abstand bei GE  zu WA: ~ 75 m 

- Zielverkehr zu GE nicht durch WA 

 

 

Erholungseignung/Landschaftsbild 

Bei der Erholungseignung werden alle in unmittelbarer Umgebung zur betrachteten Fläche 

liegende und zur Erholung geeignete Flächen erfasst und bewertet. Hierzu zählen 

ausgewiesene Wanderwege und Gebiete mit kleinteiligen Strukturen sowie 

landschaftsbildende Sportanlagen.  

Zudem ist jede einzelne Fläche entsprechend der Schwere vorhandener 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu betrachten und zu bewerten. Liegen bereits 

nachhaltige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vor, ist von einer grundsätzlichen 

Eignung unter diesem Aspekt auszugehen.  

Da die Gemeinde Rinchnach touristisch und damit wirtschaftlich von der Lage am 

Nationalpark Bayerischer Wald profitiert, ist eine Störung des Landschaftsbildes möglichst zu 

vermeiden. Die Regionalplanung gibt außerdem vor, dass in Tourismusregionen bei 

gewerblichen Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben die „Belange der Fremdenverkehrs- 

und Tourismuswirtschaft besonders zu berücksichtigen“ sind (RP B.IV 3.3 G). Alle Standorte in 

Sichtweite zu Gebieten mit Erholungseignung sind daher für die Ansiedlung von Gewerbe 

weniger geeignet. 

 

 

Zusammenfassung 

Die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Standortvoraussetzungen wie die 

möglichst große Nähe zu überregionalen Erschließungswegen, gute Erreichbarkeit, 

geringstmögliche Beeinträchtigung von Landschaftsbild, Natur und Mensch sowie eine 

gewisse Mindestgröße müssen für einen geeigneten Standort gegeben sein.  

 

Dezidierte Aussagen zur spezifischen Eignung der unter diesen Bedingungen untersuchten 

Flächen werden in der anschließenden Bewertung möglicher Eignungsflächen getroffen. 

 

6.3. Bewertung möglicher Eignungsflächen 

 

Die verbleibenden Flächen, die unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die 

Ansiedlung von Gewerbe geeignet sind, sollen nachfolgend genauer untersucht und 

bewertet werden. Über die Ausschluss- und Eignungskriterien hinaus werden in der 

anschließenden Bewertung der relevanten Standorte zusätzlich sogenannte 

Bewertungsfaktoren zugrunde gelegt.  
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6.3.1. Bewertungsfaktoren 

Unter Berücksichtigung der Ausschluss- und Eignungskriterien werden infrage kommende 

Flächen im Gemeindegebiet anhand der Vorgaben aus dem LEP kategorisiert nach: 

1. Baulücken 

2. ortsgebundene Flächen 

3. Konversionsflächen 

4. Außenbereichsflächen 

 

6.4. Standortuntersuchung 

Im Gemeindegebiet Rinchnach bieten sich 7 Standorte an, die anhand der 

Bewertungsfaktoren des Kriterienkatalogs im Folgenden untersucht werden.  

 

Standortübersicht:  

 
Abb. 10: Luftbild – Darstellung der möglichen Standorte 
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Abb. 11: Luftbild – Darstellung der möglichen Standorte mit vorhandenen Schutzgebieten  

 

                                                     
   

Landschaftsschutzgebiet         Biotopkartierung              Fauna -Flora-Habitat Gebiete 
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Abb. 12: Flächennutzungsplan rechtswirksam – Darstellung der möglichen Standorte  
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6.4.1. Standort 1 - Am Klosterfeld 

Istzustand:   

 

Abb. 13: Luftbild – Standort 1 

 

 

Abb. 14: Standort 1 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete  

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                   Standort mit Flächengröße 

 

1 
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Abb. 15: Standort 1 mit Blickrichtung aus Südosten 

 

 
 

Abb. 16: Standort 1 mit Blickrichtung aus Südwesten 

 

 
 

Abb. 17: Standort 1 mit Blickrichtung aus Süden 
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Abb. 18: Standort 1 mit Blickrichtung aus Nordosten 

 

 

 
 

Abb. 19: Standort 1 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  
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Abb. 20: Standort 1 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts  

 

Zusammenfassung Standort 1– Am Klosterfeld  
 

- Lage an der B 85  

- Flächengröße maximal ca. 63.000 m² 

- Gefälle nach Norden ca. 8% 

- Mögliche Flächen für eine 

Gewerbegebietserweiterung sind 

landwirtschaftliche Nutzflächen  

- Entwicklungsmöglichkeit in Teilschritten von West 

nach Ost 

- Nord-Westlich bestehendes Gewerbegebiet 

- Östlich bestehendes Mischgebiet  

- Erschließung von der Staatsstraße 2134 

- Angebundene Lage 

- Lückenschluss 

 

Im bestehenden Gewerbe- und Mischgebiet Rosenau II befinden sich noch sechs freie 

Parzellen, die sich auf Grund ihrer Größen und Lage nicht für die Ansiedlung von Gewerbe 

eignen.  

Unter Einbeziehung der bestehenden Bebauung kann sich eine sinnvolle städtebauliche 

Erweiterung bzw. ein Lückenschluss zwischen der bestehenden Gewerbe- und 

Mischgebietsflächen ergeben. Durch die Lage zwischen dem bestehenden 

Gewerbegebiet im Nord-Westen, dem Mischgebiet im Osten und der angrenzenden 

Waldfläche besteht eine natürliche Begrenzung, durch die eine spätere Ausuferung der 

Gewerbefläche auszuschließen ist. 

Die Erschließung der neuen Fläche kann direkt von der Staatsstraße erfolgen und wird 

nicht durch das Mischgebiet führen. 
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Die Lage an der Gemeindeverbindungsstraße mit Anbindung an die nur 500 m entfernt 

liegende B85 stellt eine hervorragende Verkehrsanbindung dar.  
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6.4.2. Standort 2 – Rosenau Süd 

Istzustand:  

 

Abb. 21: Standorte 2 Luftbild mit Gefälle 

 

 

Abb. 22: Standort 2 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete  

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                   Standort mit Flächengröße 

 

2 
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Abb. 23: Standort 2 mit Blickrichtung aus Nordwesten 

 

 

Abb. 24: Standort 2 mit Blickrichtung aus Norden 

 

 

 

Abb. 25: Standort 2 mit Blickrichtung aus Südosten 
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Abb. 26: Standort 2 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

 
 

Abb. 27: Standort 2 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandortes 
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Zusammenfassung Standort 2 –  

 

- Lage an der B 85  

- Flächengröße maximal ca. 51.400 m² 

- Ost-West-Gefälle ca. 9% 

- Mögliche Flächen für eine 

Gewerbegebietserweiterung sind 

landwirtschaftliche Nutzflächen  

- Erschließung von der Staatsstraße 2134 

- Angebundene Lage - führt zu einer bandartigen 

Siedlungsentwicklung – keine kompakte 

Siedlungsentwicklung  

- Exponierte Lage 
 

An den Standort 2 schließt lediglich im Westen ein Gewerbebetrieb an, an den 

angeknüpft werden könnte. Das heißt, dass isoliert betrachtet (ohne Entwicklung am 

Standort 1) keine wirkliche Anbindung besteht. Es kommt zu einer bandartigen 

Siedlungsentwicklung. Somit wird das Anbindegebot nicht erfüllt.  

In Kombination mit Standort 1 könnte das Anbindgebot erreicht werden. Eine Kombination 

aus beiden Flächen würde den aktuellen Bedarf deutlich überschreiten. 
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6.4.3. Standort 3 – Festplatz 

 

Istzustand:  

  
  

Abb. 28: Standort 3 Luftbild 

 

 

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                                  Standort mit Flächengröße 

3 
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Abb. 29: Standort 3 mit Blickrichtung aus Nordwesten 

 

 

Abb. 30: Standort 3 mit Blickrichtung aus Nordenwesten 
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Abb. 31: Standort 3 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

 
 

Abb. 32: Standort 3 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts 
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Zusammenfassung Standort 3 – Festplatz  
 

- Flächengröße maximal ca. 31.400 m²  

- Lage an der B 85 (nicht unmittelbar) 

- Keine direkte Anbindung an die Staatsstraße  

- Festplatz der Gemeinde liegt zwischen Staatsstraße und möglicher 

Gewerbefläche 

- Derzeit landwirtschaftliche Nutzflächen  

- Das Gelände weist ein West-Ost Gefälle von ca. 8% auf.  

- Exponierte Lage. Vom Ortsrand Sichtbezug zur Gewerbefläche 

- Durch Gewerbe wird Sichtachse auf den Ort von der B85 verbaut 

(touristische Blickachse) 

- Anbindung an bestehendes MI mit Wohnbebauung und 

landwirtschaftlichem Betrieb 

- Potentialfläche für Einzelhandel 

 

Die mögliche Gewerbefläche grenzt südlich an den Festplatz der Gemeinde und das 

Mischgebiet mit Wohnbebauung und einem landwirtschaftlichen Betrieb an. Im Südosten 

und Westen grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. Nördlich der Staatsstraße 

befindet sich ein Mischgebiet. Im Süden befindet sich die Bundesstraße 85. Die 

Erschließung müsste von Norden über die Gemeindeverbindungsstraße erfolgen, zudem ist 

westlich entlang des Festplatzes eine neue Erschließungsstraße zur der Staatsstraße 2134 

notwendig. 

 

Durch die exponierte Lage würde die Sichtachse von der B85 auf den historischen 

Ortskern von Rinchnach durch die Bebauung beeinträchtigt werden.  

 

Der Standort würde sich ebenfalls gut als Sondergebietsfläche für Einzelhandel eignen. Die 

Gemeinde ist derzeit auch dahingehend aktiv und prüft die Ansiedlung eines 

großflächigen Einzelhandels. Ausweisung als Gewerbegebietsfläche sollte daher hier nicht 

unbedingt erfolgen, wenn sich andere Standorte genauso gut für die Gewerbeflächen 

eignen sollten. 
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6.4.4. Standort 4 – Ortsrand 

 

Istzustand:  

 
 Abb. 33: Standort 4 Luftbild 
 

 

Abb. 34: Standort 4 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete   

         Biotopkartierung                                                        Baudenkmal   

     Fauna-Flora-Habitat-Gebie                                 Bodendenkmal  

 

                 Landschaftsschutzgebiet                                      Standort mit Flächengröße   
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Abb. 35: Standort 4 mit Blickrichtung aus Süden 

 

 

Abb. 36: Standort 4 mit Blickrichtung aus Westen 

 

 

Abb. 37: Standort 4 mit Blickrichtung aus Nordwesten 
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Abb. 38: Standort 4 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

 

  
 

Abb. 39: Standort 4 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandortes 

 
  

Baudenkmal 
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Zusammenfassung Standort 4 –  
 

- Flächengröße maximal ca. 9.600 m² 

- Ebenes Gelände 

- Lage nahe an der Gemeindeverbindungsstraße 

St 2134  

- Lage mit Sichtbezug zu denkmalgeschütztem 

Bauwerk und Bodendenkmal 

- Erweiterungsflächen derzeit landwirtschaftlich 

genutzt 

- Fauna-Flora-Habitat-Gebiet in direktem Anschluss  

- Kartierte Biotope in unmittelbarer Nähe 

 

 

Südlich des Hauptortes sind gemäß Landschaftsplan Wiesentalflächen mit kartierten 

Biotopen und Fauna -Flora-Habitat Gebieten vorhanden, die nur eine eingeschränkte 

Fläche für die Ansiedlung von Gewerbe zulassen würde.  

Zudem ist der Sichtbezug zu der denkmalgeschützten Bebauung (Kloster mit Klostermauer) 

negativ zu bewerten. Ausgehend davon, dass hier Gebäude für Logistik entstehen sollen, 

welche wuchtig sind und meist eine gewisse Höhe erfordern, ist davon auszugehen, dass 

eine Ansiedlung von Gewerbe an dieser Stelle die Sicht auf den historischen Ort stark 

beeinträchtigen würden. Zudem würde die ursprüngliche Ortsabrundung aufgehoben 

werden. 

Naturschutzfachlich bestehen hier auf Grund der der in unmittelbarer Umgebung 

kartierten Biotopflächen und Gebiete für Fauna-Flora-Habitat zu viele Restriktionen, als 

dass hier eine Ausweisung für Gewerbe möglich ist.  
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6.4.5. Standort  5 - Herrnmühle 

 

Istzustand:   

  

Abb. 40: Luftbild – Standort 5 

 

 
 

Abb. 41: Standort 5 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete   

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                                  Standort mit Flächengröße 
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Abb. 42: Standort 5 mit Blickrichtung aus Nordwesten 

 

 

 

Abb. 43: Standort 5 mit Blickrichtung aus Südosten 
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Abb. 44: Standort 5 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

  
 

Abb. 45: Standort 5 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts 
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Zusammenfassung Standort 5 – GE Herrnmühle  
 

- Flächengröße: Insgesamt hat die Fläche der drei unbebauten 

Parzellen eine Größe von ca. 10.600 m² 

- Lage nahe der B 85  

- Fläche bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen. Freie Parzellen 

innerhalb eines bestehenden Gewerbegebiets 

- Flächen stehen nicht zur Verfügung (keine Abgabebereitschaft 

durch die Eigentümer) 

 

Das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet Herrnmühle verfügt noch über drei freie 

Parzellen mit einer Gesamtgröße von ca.10.600 m² Fläche, welche leider nicht zur 

Verfügung stehen, da die Eigentümer sich nicht verkaufsbereit zeigen.  

 

Eine Erweiterung der Gewerbegebietsflächen auf der gegenüberliegenden Straßenseite 

der Regener Straße kommt auf Grund der ungünstigen Topografie mit einem Gefälle von 

16% nicht in Betracht. Zudem grenzt hier das Sondergebiet „Fremdenverkehr an der 

Regener Straße“ an. Der Abstand müsste hier 75 m betragen.  
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6.4.6. Standort 6 - Grub 

 

Istzustand:   
 

 

Abb. 46: Luftbild – Standort 6 

 

 

Abb. 47: Standort 6 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete 

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                                  Standort mit Flächengröße 
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Abb. 48: Standort 6 mit Blickrichtung aus Nordosten 

 

 

Abb. 49: Standort 6 mit Blickrichtung aus Nordosten 

 

 

Abb. 50: Standort 6 mit Blickrichtung aus Westen 
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Abb. 51: Standort 6 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

Abb. 52: Standort 6 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts 
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Zusammenfassung Standort 6– Grub  
 

 

- Flächengröße maximal ca. 19.700 m² 

- Lage an der B 85  

- Gefälle nach Süden ca.4% 

- Mögliche Flächen für eine Gewerbegebietserweiterung sind 

landwirtschaftliche Nutzflächen 

- Im Süden Anschluss an ein MI mit einer Schreinerei und einen 

landwirtschaftlichen Betrieb 

- Im Osten auf Fl. Nr. 695/3 besteht die Möglichkeit zum Bau von 

Wohnungsbau. Dies ist schalltechnisch zu berücksichtigen. 

- Touristische Attraktion mit Erholungseignung im Nahbereich 

- Angebundene Lage 

- Vorhandene dörfliche Struktur 

- Vorhandene Belastung durch Schwerlastverkehr vom Steinbruch 

- Keine Erweiterungsmöglichkeit Richtung Süden  

- Störung des Orts- und Landschaftsbildes 

 

Die Ortsrandlage bietet zwar zum einen eine Ortsanbindung (angebundene Lage) wirkt 

jedoch störend auf das Orts- und Landschaftsbild, da sich das Gewerbegebiet riegelartig 

zwischen die B85 und den Ort schiebt. Der Sichtbezug von der B85 auf den Ort würde 

verloren gehen, da das Gewerbe den Ort regelrecht verdeckt würde und demzufolge 

keine untergeordnete Rolle mehr spielt. Der sehr ursprüngliche dörfliche Charakter mit seiner 

kleinteiligen Struktur, die zum charakteristischen Bild der Urlaubs- und Erholungslandschaft 

der Ferienregion beiträgt, würde verloren gehen. Eine Erweiterungsmöglichkeit in südlicher 

Richtung zwischen der bestehenden Bebauung ist zum einen städtebaulich ungünstig. 

Verkehrstechnisch wäre dieser Bereich ebenfalls schwer zu erschließen. 

Der vorhandene Steinbruch östlich von Grub stellt bereits eine Belastung der Bevölkerung 

durch den Schwerlastverkehr dar, der durch den Ort führt. In der Vergangenheit hat es 

diesbezüglich bereits Bürgerinitiativen gegeben. Eine zusätzliche Belastung der Bevölkerung 

in Grub ist nicht wünschenswert. 
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6.4.7. Standort 7 – Kasberg 

 

Istzustand:   
 

  

Abb. 53: Luftbild – Standort 7 

 

 

Abb. 54: Standort 7  Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete   

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                                  Standort mit Flächengröße 

7 
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Abb. 55: Standort 7 mit Blickrichtung aus Norden 

 

 

Abb. 56: Standort 7 mit Blickrichtung aus Nordosten 

 

 

Abb. 57: Standort 7 mit Blickrichtung aus Südosten 
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Abb. 58: Standort 7 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

Abb. 59: Standort 7 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts  
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Zusammenfassung Standort 7– Kasberg  
 

- Lage an der B 85  

- Flächengröße maximal ca. 20.000 m² 

- Mögliche Flächen für eine Gewerbegebietserweiterung sind landwirtschaftliche 

Nutzflächen  

- Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet 

- Im Osten befindet sich ein Biotop 

- Außenbereich – keine angebundene Lage 

 

Auf Wunsch der Gemeinde wurde der Bereich im Hinblick auf eine mögliche 

Gewerbegebietsfläche hin untersucht. 

Auf Grund Lage südlich der B85 wird das Anbindegebot nicht erfüllt. Die Bundesstraße bildet 

eine Zäsur, zumal an dieser Stelle durch die Abbiegespur eine Verbreiterung der Straße 

besteht. Die Fläche ist abgekoppelt.  

Die Lage der Fläche im Bereich des Landschaftsschutzgebiets ermöglicht hier zudem keine 

Ausweisung für Gewerbe. 
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6.4.8. Vergleichende Gegenüberstellung 

 

Aus der Untersuchung des Gemeindegebietes auf die zuvor genannten Ausschluss- und 

Eignungskriterien gehen innerhalb des Gemeindegebiets sieben Standorte hervor. 

 

Zur besseren Vergleichbarkeit wird die Bewertung der Eignung möglicher Standorte 

bezüglich der oben aufgeführten Bewertungskriterien übersichtshalber tabellarisch 

durchgeführt. 

 
Standort Anbindung 

(Verkehr) 

Nutzungs-

konflikte 

Vorbelastung des 

Landschafts-

bildes 

Kategorie Eignung 

1 

Am 

Klosterfeld 

sehr gute An-

bindung zur 

B85  

keine GEe und MI in 

unmittelbarer 

Umgebung 

ortsgebunden geeignet 

2 

Rosenau 

Süd 

sehr gute An-

bindung zur 

B85  

keine GE angrenzend Außenbereich 

(wenn Standort 

1 nicht realisiert 

wird) 

einge-

schränkt 

geeignet 

3 

Festplatz 

gute Anbindung  

Nähe zur B 85 

Sichtbeziehung 

zum Ort  

MI in unmittelbarer 

Umgebung 

angebundene 

Lage 

einge-

schränkt 

geeignet 

4 

Ortsrand 

 

gute 

Anbindungs-

möglichkeiten 

an St 2134 

Baudenkmal 

Ortsbild 

Fauna-Flora-

Habitat-Gebiet 

Biotop 

keine  

 

angebundene 

Lage 

nicht 

geeignet 

5 

Herrn-

mühle 

gute Anbindung, 

Nähe zur B 85 

keine bestehendes 

Gewerbegebiet 

erschlossene 

Gewerbe-

gebietsfläche 

geeignet 

6 

Grub 

gute Anbindung, 

an der B 85 

Orts- und 

Landschafts-

bild 

keine Ortsgebunden nicht 

geeignet 

7 

Rinchnach 

sehr gute An-

bindung an B 85 

Lage im 

Landschafts- 

Schutzgebiet 

Biotop 

vorhanden 

keine Außenbereich nicht 

geeignet 
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6.4.9. Ergebnis der Standortuntersuchung 

 

Zusammenfassend kann man aus der durchgeführten Standortuntersuchung sagen, dass 

die untersuchten Flächen auf Grund ihrer Potentiale nicht alle für die Ausweisung von 

Gewerbe geeignet sind.  

Die Gemeinde Rinchnach kann bei Standort 1 auf Grund der guten Anbindung eine 

zusätzliche Gewerbegebietsfläche anbieten, die dem vorhandenen Bedarf entspricht. Die 

verkehrstechnische Erschließung der Gewerbegebietsfläche stellt keine Beeinträchtigung 

der Wohnbebauung dar.  

Der Lückenschluss zwischen der bestehenden Bebauung im Westen und Norden bildet 

einen guten Ramen und die Voraussetzung für eine angebundene Lage.  

Im Hinblick auf die gute Eignung der Fläche hat bereits eine schalltechnische 

Voruntersuchung sattgefunden. Diese hat ergeben, dass hier die Ansiedlung von üblichen 

Gewerbebetrieben (Schreinerei, Kfz-Werkstatt, Lagerallen, Büros, etc.) möglich ist. Sollte 

hier die Ansiedlung produzierenden Gewerbes wie z. B. Industriebetriebe oder 3-Schicht-

Betriebe vorgesehen werden, ist dies vorab genauer zu prüfen. 

Die Ausweisung einer Gewerbegebietsfläche an dieser Stelle sieht ein maßvolles und 

bedarfsgerechtes Bereitstellen einer Entwicklungsfläche für Gewerbe entsprechend dem 

örtlichen Bedarf (sparsamer Umgang mit Grund und Boden) mit Anbindung an 

bestehende gewerbliche Bebauung und einem Mischgebiet als geeignete 

Siedlungseinheit (angebundene Lage) vor. Eine Zersiedelung wird somit vermieden. 

Zudem erfolgt eine ressourcenschonende Umsetzung mit wirtschaftlicher 

Erschließungsplanung unter Einbeziehung vorhandener Straßen und Wege. Mit der 

Neuausweisung einer Gewerbefläche kommt die Gemeinde ihrer Aufgabe als 

Kleinzentrum nach, ein ausreichendes Angebot an nichtlandwirtschaftlichen 

Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen. 

 

Standort 2 verfügt über die gleiche verkehrstechnische gute Anbindung, erfüllt jedoch auf 

Grund der Lage das Anbindegebot nicht. Es kommt zu einer bandartigen 

Siedlungsentwicklung. Somit wird das Anbindegebot nicht erfüllt.  

In Kombination mit Standort 1 kann das Anbindgebot jedoch erreicht werden 

 

Kombination von Standort 1 und 2  

Bedingt durch die Vorgaben der Interessenten und der vorhandenen Topografie der 

Staatsstraße und der daraus folgenden Einschränkung der Lage der Einmündung und der 

notwendigen Abbiegespuren von der Staatsstraße hat sich herausgestellt, dass die 

Entwicklung einer Gewerbegebietsfläche auf der Fläche 1 in Kombination mit der Fläche 2 

die beste Lösung darstellt.  

 

Städtebaulich wird die großteilige Bebauung südlich der Staatsstraße fortgesetzt. Nördlich 

der Staatsstraße kann sich das kleinteiligere Gewerbe ansiedeln. Die Entwicklung erfolgte 

ausgehend vom Ortsrand in Richtung Osten im Vorentwurf zunächst in einer Breite von ca. 

150 m. Die Erweiterungsmöglichkeit in Richtung Osten wird im Zuge der Entwurfsplanung 

genutzt, da das bestehende Interesse von Gewerbetreibenden an Flächen im Zuge der 

ersten Auslegung noch verstärkt wurde. Eine zusätzliche Breite von 100 m wird in den 

Geltungsbereich mit aufgenommen.  

 

Standort 3: Kommt auf Grund seiner exponierten Lage sowie der Eignung als 

Sondergebietsfläche nicht in Betracht. 
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Standort 4: Auf Grund der Schädigung des Orts- und Landschaftsbilds und der 

Einschränkung durch Naturschutzfachliche Belange eignet sich die Fläche nicht. 

 

Standort 5: Im bestehenden Gewerbe- und Industriegebiet stehen keine Flächen zur 

Verfügung.  

 

Standort 6: Kommt auf Grund seiner exponierten Lage und der daraus resultierenden 

„Verdeckung“ des Ortes nicht in Betracht. 

 

Standort 7: Die Fläche liegt im Bereich des Landschaftsschutzgebiets, zudem wird das 

Anbindegebot nicht erfüllt. Der Standort kommt dem zur Folge nicht in Betracht. 

 

6. Planinhalte 

 

6.1. Größe und Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich der Deckblattänderung umfasst eine Größe von ca. 6,55 ha. Die 

Änderung des Flächennutzungsplans sieht die vorhandene landwirtschaftliche Nutzfläche 

in ein Gewerbegebiet vor.  

Damit werden bereits vorhandene bauliche Strukturen aufgenommen und im Rahmen des 

parallellaufenden Bebauungsplanverfahrens Baurecht geschaffen.  

 

6.1.1. Konzept Verkehrserschließung 

Die Erschließung des Plangebiets soll ausgehend von der Staatsstraße Richtung Norden und 

Süden erfolgen.  

 

6.1.2. Ver- und Entsorgung 

Grundsätzlich erfolgt die Abwasserbeseitigung im Trennsystem.  

Das auf dem Grundstück anfallende Oberflächenwasser darf nicht auf öffentliche 

Verkehrsflächen abfließen. Es muss auf dem jeweiligen Baugrundstück versickert oder in 

die jeweiligen Regenwasserkanäle eingeleitet werden.  

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser kann durch Anschluss an die Leitung der 

gemeindlichen Wasserversorgung sichergestellt werden.  

Die Abwasserbeseitigung des geplanten Gewerbegebiets erfolgt mittels Trennsystem. Das 

Schmutzwasser wird an den bestehenden Schmutzwasserkanal angeschlossen.  

Die elektrische Versorgung erfolgt durch den Stromversorger Bayernwerk. 

 

6.1.3. Konzept Grünordnung 

Im Rahmen des Bebauungsplans werden Maßnahmen zur Eingrünung vorgesehen. Sowohl 

planliche als auch textliche Festsetzungen legen Pflanzmaßnahmen auf öffentlichen und 

privaten Grünflächen fest.  

Auf Flächennutzungsplanebene wird lediglich der maximal erforderliche Ausgleichsbedarf 

ermittelt. 
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7. Auswirkungen der Planung  

Die Gemeinde Rinchnach möchte der Nachfrage an Gewerbegebietsflächen 

nachkommen und das Beschäftigungsangebot in der Gemeinde sichern.  

Die Gemeinde kommt so ihrer Aufgabe als Zentraler Ort nach, eine ausreichende Anzahl 

an nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen bereitzustellen. Arbeitsplätze am Wohnort 

wirken dem demographischen Wandel entgegen und können eine positive 

Bevölkerungsentwicklung unterstützen. 

Im Ortsteil Rosenau werden die bereits vorhandenen Misch- und Gewerbegebiete 

weiterentwickelt. Durch die günstige Verkehrslage an der Staatsstraße mit der Nähe zur B85 

wird der Verkehr von den Wohngebieten und dem historischen Ortskern ferngehalten. 

Zum denkmalgeschützten Ortskern mit der ortsbildprägenden Klosteranlage besteht keine 

Sichtbeziehung. 

Die neuen Gewerbeflächen liegen nördlich der Staatsstraße auf einem Nordhang. Am 

Hangfuß existieren bereites Gewerbebauten. Dieser Teil des Gewerbegebiets hat nur einen 

sehr geringen Einfluss auf das Landschaftsbild. Die Gewerbeflächen südlich der Staatsstraße 

liegen auf einem offenen Geländerücken, der von der B85 aus gut einsehbar ist. Die B85 

selbst verläuft geradlinig sowohl im Einschnitt als auch in Dammlage im Talgrund, also mit 

erheblicher Wirkung auf das Landschaftsbild. Mit einer Ortsrandeingrünung kann das 

Gewerbegebiet in die Landschaft eingebunden werden.  

Grundsätzlich entstehen durch die Umsetzung des Gewerbegebiets Eingriffe in die Natur 

und das Landschaftsbild, diese werden jedoch mittels Eingriffs-/Ausgleichsermittlung und 

den getroffenen Festsetzungen zur Minimierung der Eingriffe reduziert bzw. ausgeglichen. 

Negative Auswirkungen sind mit der Ausweisung nicht zu befürchten. Die Auswirkungen auf 

die Schutzgüter werden ausführlich im Umweltbericht behandelt.  
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III. Umweltbericht 

Die inhaltliche Gliederung des Umweltberichtes folgt den Anforderungen des § 2 a 

BauGB. Der Umweltbericht beschreibt, ob und in welchem Umfang von anlage-, bau- und 

betriebsbedingten Umweltauswirkungen für das Vorhaben auszugehen ist.  

 

1. Einleitung 

1.1. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 
 

Die Gemeinde Rinchnach hat am 08.03.2022 beschlossen, den Flächennutzungsplan mit 

integrierter Grünordnung in dem Bereich „Rosenau“ zu ändern. 

Der Geltungsbereiche „Rosenau“ mit einer ca. 6,5 ha großen Fläche umfasst die 

Flurnummern109 TF, 117 TF,126 TF und 121/12, 121/ 13 TF der Gemarkung Rinchnach. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans dient, neben der parallellaufenden Aufstellung 

des Bebauungsplans, der städtebaulichen Ordnung.  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan sieht in diesem Bereich landwirtschaftliche 

Nutzfläche vor.  

 

Die Eigenheiten der Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Rinchnach und die dominanten 

Trends der vergangenen 20 Jahre werden die Entwicklung der Gemeinde auch in den 

kommenden 10 bis 15 Jahren prägen: Die Bevölkerung der Gemeinde wird älter, die 

Sterberate wird weiter größer sein als die Geburtenrate, bei den Wanderungen wird auch 

in den nächsten Jahren die Gruppe der Fortziehenden größer sein als die Gruppe der 

Zuziehenden. Es bleibt weiter wichtig, ein vielseitiges Beschäftigungsangebot in der 

Gemeinde zu sichern und, wenn möglich, zu erweitern, nur so kann die Wanderungsbilanz 

ausgeglichen und die jüngere Bevölkerung an die Gemeinde gebunden werden.  

Zudem möchte die Gemeinde ihrer Aufgabe als Zentraler Ort nachkommen und eine 

ausreichende Anzahl an nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen bereitstellen. 

Aktuell zeigt zum einen ein großes Logistikunternehmen Interesse sich im Gemeindegebiet 

anzusiedeln. Zum anderen sind ortsansässige Betriebe auf der Suche nach 

Erweiterungsflächen. Diese Chance zur Aufrechterhaltung und Sicherung der 

wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und Bereitstellung eines ausreichenden Angebots für 

die Zukunft möchte die Gemeinde Rinchnach nutzen und geeignete Gewerbeflächen neu 

ausweisen. 

Im Zuge der Deckblattänderung Nr. 16 wird der Flächennutzungsplan ein Gewerbegebiet 

ausweisen. Es wird an bereits vorhandene bauliche Strukturen angeknüpft und auf 

bestehende Infrastruktur aufgebaut.  

Da der Bedarf an Gewerbeflächen nicht im Bestand abgedeckt werden kann, möchte die 

Gemeinde Rinchnach auf die vorhandenen Strukturen zurückgreifen und in unmittelbarer 

Nähe an das bestehende Gewerbe- und Mischgebiet „Rosenau“ ein weiteres 

Gewerbegebiet in Richtung Osten ausweisen.  

Mit der geplanten Ausweisung dieses Gewerbegebiets für Logistik und Produzierendem 

Gewerbe mit Büro und Ausstellungsgebäuden wird in angebundener Lage eine sinnvolle 

Weiterentwicklung vorhandener Strukturen erreicht.  



Änderung des Flächennutzungsplans „Rosenau“ durch Deckblatt Nr. 16 

Gemeinde Rinchnach 

Landkreis Regen           

            

76 

 

Die Fläche bietet sich städtebaulich als gewerbliche Fläche an, da der Geltungsbereich 

direkt an die bestehenden Misch- und Gewerbegebietsflächen angrenzt, außerhalb des 

Hauptortes liegt und mit direkter Anbindung an die Staatsstraße der Anschluss an die nur 

ca.  650m entfernte Bundesstraße 85 vorhanden ist.  

Die Gemeinde Rinchnach sieht in Abwägung aller privaten und öffentlichen Interessen die 

Ausweisung der Fläche als zwingend erforderlich. 

 

Das Planungsgebiet befindet sich im Südosten der Gemeinde Rinchnach. 

  

Lage 

Der Geltungsbereich des vorliegenden DB zum Flächennutzungsplan umfasst eine ca. 

6,5 ha große Fläche. Die Fläche setzt sich aus Flurnummern109 TF, 117 TF, 126 TF und 121/12 

TF der Gemarkung Rinchnach zusammen. 

Das geplante Gewerbegebiet wird aktuell intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet 

(Maisacker und Intensivgrünland).  

Nördlich der Staatsstraße grenzt im Westen das Mischgebiet „Rosenau II“ an. Im Norden 

angrenzend an den Geltungsbereich schließt das Mischgebiet und Gewerbegebiet 

„Rosenau II“ an. Im Osten befindet sich intensiv genutztes Grünland und im weiteren Verlauf 

ein Mischgebiet.  

Südlich der Staatsstraße befindet sich östlich des Plangebiets eine Gewerbefläche. Nördlich 

liegt die Staatsstraße, welche durch das Plangebiet verläuft. Im Osten und Süden befinden 

sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser kann durch Anschluss an die Leitung der 

gemeindlichen Wasserversorgung sichergestellt werden.  

Die Abwasserbeseitigung des geplanten Gewerbegebiets erfolgt mittels Trennsystem. Das 

Schmutzwasser wird an den bestehenden Schmutzwasserkanal angeschlossen.  
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Die elektrische Versorgung des allgemeinen Wohngebiets erfolgt über Erweiterungen durch 

den Stromversorger Bayernwerk AG. 

 

Standortanalyse 

Der Standort eines Gewerbegebiets wurde auf Gemeindegebietsebene untersucht. Die 

Alternativen werden in Kapitel 5 des Umweltberichts hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen 

aufgeführt. Der Standort zeichnet sich durch seine Nähe zur B 85 und unmittelbare Lage an 

der St2134, die potentielle Flächengröße und Erweiterungsfähigkeit und die angebundene 

Lage an bestehende Gewerbe- und Mischgebiete aus. Aufgrund der intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung sind keine schwerwiegenden Umweltauswirkungen gegeben. 

Bedarfsanalyse und Flächengröße 

Zur Ermittlung der erforderlichen Größe wurde eine umfassende Bedarfsermittlung auf 

Gemeindeebene unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten durchgeführt. 

Der Landkreis Regen ist mit 1.496 Betrieben die unternehmensdichteste Handwerksregion 

Ostbayerns und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten neben seinen Schwerpunkten im 

Handwerk, Tourismus und in der Glaswirtschaft zu einem zukunftsorientierten Hightech-

Standort entwickelt. So liegt beispielsweise mehr als jeder zweite niederbayerische 

Arbeitsplatz aus der Branche Optik und Feinmechanik sowie jeder fünfte aus der Elektronik 

im ARBERLAND. Zu den weiteren Schlüsselbranchen zählen die Kunststoffherstellung, die 

maschinelle Glasproduktion, der Maschinen- und Anlagenbau sowie der Metallsektor. 

Neben den Weltmarktführern Linhardt, Rehau, Qioptiq, Rohde & Schwarz oder Zwiesel 

Kristallglas gibt es mittelständische Unternehmen und kleine inhabergeführte Betriebe, die 

in ihrer Branche aufgrund ihrer Innovationsleistung im Kreis der Technologieführer 

anzutreffen sind und als „Hidden Champions“ gelten. Die erfolgreiche Entwicklung wird 

gefördert durch eine enge Anbindung an die ostbayerische Wissenschaftslandschaft. Die 

Technischen Hochschulen und deren Technologie-Campi ermöglichen 

Kooperationsprojekte in neuen Forschungsfeldern und sichern zusammen mit den 

regionalen Berufsschulen die Verfügbarkeit von hervorragend ausgebildeten 

Hochschulabsolventen und Fachkräften. Rund 530 neue Jobs entstehen pro Jahr im 

ARBERLAND. Die Erwerbslosenquote liegt deshalb auf einem Rekordtief von 2,4 Prozent. 

An die oben beschriebene positive gewerbliche Entwicklung des Landkreises Regen 

möchte die Gemeinde Rinchnach anknüpfen.  

Die Struktur der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe im Umkreis von Rinchnach 

(vor allem in der nur ca. 10 km entfernten Stadt Regen) stellt sich als zukunftsfähige Mischung 

heraus. Es gibt sowohl sehr große Betriebe mit bis zu 300 Mitarbeitern als auch die klassischen 

Handwerksbetriebe mit kleineren Mitarbeiterzahlen. Eine Befruchtung beiderseits führt seit 

Jahren zu Stabilität und Wachstum der bestehenden Betriebe.  

Die Gemeinde Rinchnach möchte die weitere Ansiedlung von Gewerbe ermöglichen, um 

somit auch ihrer Aufgabe als Zentraler Ort nachkommen und eine ausreichende Anzahl an 

nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen bereitstellen zu können. Die rechtskräftigen 

Bebauungspläne der Gemeinde Rinchnach, die Gewerbeflächen ausweisen, sind aus den 

Jahren 1994 (Herrnmühle und Rosenau) und 2018 (Holzbau Dengler).  

Lediglich im Gewerbegebiet Herrnmühle sind drei freie Flächen von insgesamt 10.600 m² 

vorhanden, welche jedoch nicht zur Verfügung stehen, da die Eigentümer derzeit keine 

Verkaufsbereitschaft zeigen. Innerhalb der Gewerbeflächen des Bebauungsplans Rosenau 

stehen keine Flächen zur Verfügung. Die noch unbebauten Flächen sind im Besitz des 

bereits ansässigen Betriebes. Sie dienen der Erweiterung des Betriebes und werden nicht 
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veräußert. Der Bebauungsplan „Holzbau Dengler in Gehmannsberg“ wurde lediglich zur 

Sicherung des ansässigen Betriebes aufgestellt und bietet keine Flächen darüber hinaus. 

Dies zeigt, dass in der Vergangenheit die Priorisierung städtebaulicher Entwicklungen nicht 

auf der Ausweisung von Gewerbeflächen lag.  

Auf Grund konkreter Anfragen und der stagnierenden Entwicklung aus den vergangenen 

18 Jahren resultiert die Größe der nun vorliegenden Ausweisung. Im Zuge der 

Bekanntmachung des Vorentwurfs hat sich das bestehende Interesse von 

Gewerbetreibenden noch verstärkt. Acht Betriebe haben konkrete Anfragen an die 

Gemeinde gestellt.  

Es handelt sich um ein überregionales Logistikunternehmen, das auf der Suche nach einem 

strategisch günstigen Standort ist und diesen in Rinchnach gefunden hat. Momentan ist der 

Betrieb regional in einer gemieteten Immobilie ansässig, in der der Mietvertrag nicht 

verlängert wird. Der Betrieb möchte nun auf eigenen Flächen den Standort neu aufbauen.  

Des Weiteren handelt es sich um notwendige Auslagerungen/Erweiterungen ortsansässiger 

Betriebe, die an deren jetzigen Standorten nicht umsetzbar sind. Entweder sind die 

Grundstücke komplett bebaut und im Anschluss stehen keine Erweiterungsflächen zur 

Verfügung oder die Betriebe befinden sich im Außenbereich und können sich daher 

flächenmäßig nicht ausdehnen. Nutzungskonflikte auf Grund der Lage im Wohngebiet 

gehen oftmals einher. 

Bei den ortsansässigen Betrieben handelt es sich um  

• eine Kfz-Werkstatt (Firmengründung am Wohnstandort – geplante Auslagerung) 

• eine Lager- und Abbundhalle (Lage im Außenbereich ohne Erweiterungsmöglichkeit) 

• einen Montagebetrieb für Baufertigteile mit Lagerflächen (Lage im Wohngebiet, keine 

Erweiterungsflächen, Nutzungskonflikt)  

• eine Zimmerei (Erweiterung des Geschäftsfeldes - keine freien Flächen auf bestehendem 

Grundstück)  

Großes Interesse besteht zudem von Betrieben aus der Region. Auch diese Betriebe sind 

händeringend auf der Suche nach Flächen für ihre betriebliche Weiterentwicklung und 

haben konkrete Anfragen an die Gemeinde gestellt.  

Es handelt sich hierbei um: 

• einen metallverarbeitenden Betrieb (Lage im Außenbereich) 

• einen Betrieb für Elektrotechnik (Lage im Wohngebiet) 

• einen Betrieb für Garten- und Landschaftsbau (Lage im Wohngebiet). 

Im Gemeindegebiet von Rinchnach sind ca. 300 Gewerbe aller Art gemeldet. Um den 

potenziellen Bedarf an Flächen für mögliche Betriebserweiterungen abschätzen zu können, 

wurden auch diese Betriebe näher betrachtet. Bei einigen Betrieben ist mittelfristig eine 

flächenmäßige Erweiterung absehbar. 10 weitere Betriebe haben ihren Standort im Wohn- 

oder Dorfgebiet oder im Außenbereich und keine Erweiterungsmöglichkeit oder arbeiten 

aktuell in einem Mietobjekt. 

Wenn für alle potenziellen Betriebe eine durchschnittliche Parzellengröße von ca. 4.000 m² 

pro Betrieb angesetzt wird, ergibt sich ein Flächenbedarf von 40.000 m². Ausgehend von der 

Annahme, in den nächsten fünf Jahren nicht alle Betriebe eine Erweiterung umsetzen, hat 

man sich entschieden nur ca. ein Drittel der berechneten Fläche als „Reservefläche“ für den 

mittelfristigen Bedarf mit ca. 13.000 m² im Plangebiet zu berücksichtigen sowie die freien 

Flächen im bestehenden Gewerbegebiet „Herrnmühle“ mit ca.10.000 m² anzusetzen. (Auf 

einer der freien Parzellen in der „Herrnmühle“ sind bereits Nutzungsabsichten durch den 

Besitzer vorhanden, so dass nur noch ca. 7.500 m² Restflächen zur Verfügung stehen.) 
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Die neu ausgewiesenen Gewerbeflächen sollen somit nicht nur den akuten Bedarf decken, 

sondern zusätzlich ein vertretbares Maß an „Reserveflächen“ vorhalten, um die zukünftige 

Ansiedlung von Gewerbe zeitnah decken zu können. Die Gemeinde geht davon aus, dass 

von der Neuausweisung der Gewerbeflächen ein Impuls ausgeht, der lange geplante 

Weiterentwicklungen bestehender Betriebe, welche bis dato aufgrund fehlender Flächen 

nicht möglich waren, anstößt und dann eine zeitnahe Umsetzung gewährleistet.  

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Betriebe, die eine konkrete Anfrage 

an die Gemeinde gestellt haben und zeigt den Flächenbedarf (ohne Straßenerschließung 

und Grünflächen) auf: 

 

Für die konkreten Anfragen der ortsansässigen und regionalen Betriebe ergibt sich in Summe 

ein Bedarf von ca. 2,4 bis 3,1 ha zuzüglich der notwendigen Erschließungs- und Grünflächen. 

Für die Ansiedlung des Logistikunternehmens ist eine Gewerbefläche von ca. 1 ha 

notwendig. Unter Berücksichtigung der Reserveflächen von 1,3 ha ergibt sich in Summe ein 

Flächenbedarf von bis zu 5,5 ha. 

Der Standort des Logistikbetriebs südlich der Staatsstraße berücksichtigt den großen 

Baukörper und die erforderlichen Verkehrsflächen, die im direkten Anschluss an das 

Mischgebiet vertretbar sind. 

Bei vorliegender Planung ist zu berücksichtigen, dass die Staatsstraße im Geltungsbereich 

liegt. Bei einer genauen Betrachtung der Flächen fallen etwa 4,45 ha auf Flächen für 

Gewerbe (68 %), 0,5 ha auf die Erschließungsstraßen (8%), 0,3 ha auf die Staatsstraße (5 %), 

sowie 1,3 ha auf Grünflächen (20 %). 

  

Betriebe mit konkreter Anfrage: 

 

Branche Herkunft Konflikt  Flächenbedarf ca. 

     

Logistikunternehmen überregional Mietvertrag läuft aus  10.500 m² 

   überregional - Summe 10.500 m² 

     

Kfz-Werkstatt/Lager Gemeindegebiet Wohngebiet / keine freien Flächen  3.000-4.000 m² 

Lager/Abbund Gemeindegebiet Außenbereich / keine freien 

Flächen 

 4.000-5.000 m² 

Zimmerei/Abbund Gemeindegebiet Erweiterung des Geschäftsfeldes -

keine freien Flächen 

 5.000-6.000 m² 

Montagebetrieb für Baufertigteile mit 

Lagerflächen 

Gemeindegebiet Wohngebiet / keine freien Flächen  4.000-5.000 m² 

   Gemeindegebiet - Summe 16.000-20.000 m² 

     

Metallverarbeitung regional Außenbereich / keine freien 

Flächen 

 2.000-3.000 m² 

Elektrotechnik regional  Wohngebiet / keine freien Flächen  3.000-4.000 m² 

Garten- und Landschaftsbau regional Wohngebiet / keine freien Flächen  3.000-4.000 m² 

     

   regional - Summe 8.000-11.000 m² 

     

Reserveflächen für potenziellen Bedarf Gemeindegebiet  potenzieller Bedarf - 

Summe 

13.000 m² 

     

   Gesamtsumme 47.500-54.500 m² 
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1.2. Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 

Die Ziele des Umweltschutzes definiert §1, Art. (6) 7 BauGB: 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, insbesondere (im gegebenen Planungsfall): 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt, 

e) die Vermeidung von Emissionen …, 

f)  die Nutzung erneuerbarer Energien … 

i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 

den Buchstaben a bis d, 

 

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung wurden in der Begründung überprüft (s. Kap. 

4.1).  

Schlussfolgerung aus dem LEP 

Um diese Ziele erreichen zu können, weist das LEP die Kommunen dazu an, die Betriebe 

unter anderem durch Bereitstellung geeigneter Gewerbeflächen in ihrem Nahbereich zu 

unterstützen. Diese Zielvorgaben berühren und begründen die Planungsinteressen der 

Gemeinde Rinchnach, um für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung langfristig Sorge zu 

tragen.  

Rinchnach liegt im Nahbereich der Städte Regen und Zwiesel und liegt auf der 

Entwicklungsachse Viechtach – Regen – Grafenau - Freyung (Bundesstraße 85) und nahe 

der Entwicklungsachse Deggendorf – Regen – Zwiesel – Bayerisch Eisenstein (Bundesstraße 

11) mit Anschluss an Tschechien. Rinchnach befindet sich in einem Teilraum, der als 

Kreisregion mit besonderem Handlungsbedarf dargestellt ist.  Als „RmbH“ gelten Kommunen 

und Landkreise, die laut Landesentwicklungsplan wegen Strukturschwäche besonders zu 

entwickeln sind. 

Daraus folgt, dass der Landkreis Regen mit dem nach LEP als Mittelzentrum definierten 

Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkt Regen/Zwiesel durch seine Randlage im Südosten 

von Bayern und der Einordnung in den Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt 

werden soll, durch eine vorausschauende Kommunalpolitik die Grundlagen für eine 

Stärkung der Wirtschaft und damit der ansässigen Betriebe schaffen muss.  

 

Zusammenfassend sind folgende Ziele aus dem LEP für die Gemeinde Rinchnach 

ausschlaggebend, um für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung weitere 

Gewerbeflächen vorzuhalten: 

 

- Bevorzugte Entwicklung aufgrund der Lage im ländlichen Teilraum, der bevorzugt 

gestärkt und entwickelt werden soll 
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- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere in Berücksichtigung der sich aus der 

EU-Osterweiterung ergebenden wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten 

- Sicherung einer breiten Schicht leistungsfähiger kleiner und mittlerer Unternehmen 

- Erleichterung von Unternehmensgründungen, Unternehmensnachfolge und 

Kooperationen  

- Ausweitung der Erwerbsmöglichkeiten durch Ausbau bestehender und Ansiedlung 

neuer Betriebe (Vermehrung der Zahl der Arbeitsplätze) 

- Steigerung des Anteils an möglichst sicheren und qualitativ höherwertigen 

Arbeitsplätzen 

- Entwicklung unter der Maßgabe einer langfristig flächen- und ressourcenschonenden 

Planung. 

 

Notwendige Erfordernisse für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde: 

 

- Ansiedlung von leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen Unternehmen 

- Nutzung der Potentiale und Chancen der grenznahen Lage und Orientierung an den 

Markterfordernissen der osteuropäischen Nachbarländer 

- Innovation und Zukunftstechnologie 

- Feststellung, Vermarktung und Bewahrung der touristisch/landschaftlich oder 

kulturgeschichtlich interessanten Aspekte im Gemeindegebiet und in der näheren 

Umgebung  

- Ausprägung einer soliden Identität und eigener Kompetenzen 

- Stärkung der Region in einer Phase globalwirtschaftlich bedingter Umwälzungen in 

Deutschland und Europa  

 

Geplante Entwicklung: 

 

Zur Entfaltung unternehmerischer Tätigkeit und im Hinblick auf langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit benötigt die Gemeinde Rinchnach die Entwicklung und 

Ausweisung weiterer Gewerbeflächen.  

Dabei sollen die großen Pluspunkte der Gemeinde 

 

1.  sehr gute infrastrukturelle Anbindung B 85,  

Lage an Entwicklungsachse (LEP) 

2.  landschaftlich wertvolle Natur- und Ferienregion, 

Lage am Nationalpark Bayerischer Wald und überregionaler Biotopverbundachse 

(Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan, Region Donau-Wald)  

 

berücksichtigt und ausgespielt werden. 

 

Im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit in Bayern, Deutschland und in den letzten Jahren auch 

in Europa ist es im Interesse des Landkreises Regen und der ganzen Region Donau-Wald, 

durch die Bereitstellung günstiger Rahmenbedingungen weitgehende Gleichheit der 

Lebensbedingungen zu schaffen und die strukturschwache Region gleichmäßig zu 

entwickeln. 
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Schlussfolgerung aus der Regionalplanung 

Nach Regionalplan Donau-Wald (12) Teil B IV – Wirtschaft (2.3) ist in der gesamten Region 

„ein gründerfreundliches Klima anzustreben“. Hierzu zählt notwendigerweise die 

Ausweisung von Gewerbegebieten an attraktiven Standorten. Durch die Lage unmittelbar 

an der B 85 ist die Lage positiv zu bewerten. 

Darüber hinaus liegt die Gemeinde Rinchnach in einer traditionell strukturschwachen 

Region, die sich mit den wirtschaftlichen Verlagerungen in einer globalisierten Welt immer 

mehr auf der Suche nach ihrer Identität befindet. 

Nicht zuletzt deshalb deklariert der Landesentwicklungsplan das Gebiet um die Gemeinde 

Rinchnach kartographisch als „ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem 

Maße gestärkt werden soll“ und meint damit - mit Blick in die Zukunft – auch die 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die damit verbundene Schaffung von 

Arbeitsplätzen als eine der Grundvoraussetzungen, nicht nur für gleichwertige 

Lebensbedingungen, sondern für die Existenz der Region schlechthin. 

 

Mit der Neuausweisung einer Gewerbefläche kommt die Gemeinde ihrer Aufgabe als 

Kleinzentrum nach, ein ausreichendes Angebot an nichtlandwirtschaftlichen 

Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen. 

 

Zusammenfassung der Ziele der Landes- und Regionalplanung 

Die vorliegende Planung sieht ein maßvolles und bedarfsgerechtes Bereitstellen einer 

Entwicklungsfläche für Gewerbe entsprechend dem örtlichen Bedarf (sparsamer Umgang 

mit Grund und Boden) in Anbindung an bestehende Bebauung vor. Das geplante 

Gewerbegebiet stellt eine Erweiterung an dieser Stelle dar und eine Zersiedelung wird 

vermieden. Zudem erfolgt eine ressourcenschonende Umsetzung mit wirtschaftlicher 

Erschließungsplanung unter Einbeziehung vorhandener Straßen und Wege. In der 

Neuplanung werden Grünstrukturen als Verknüpfung der angrenzenden Freiräume und der 

bestehenden Bebauung vorgesehen. 

 

Der „Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung“ wird für die Erstellung des 

Umweltberichtes herangezogen. In diesen Umweltbericht werden sowohl die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung als auch die immissionsschutzrechtliche Beurteilung 

integriert.  

Die naturschutzrechtliche Beurteilung erfolgt gem. § 1a BauGB. Die Vorgehensweise 

orientiert sich am Leitfaden zur Umsetzung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen. 

Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung erfolgt nach der DIN 18005 – Schallschutz im 

Städtebau und gem. „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“. 

 

Im parallel laufenden Verfahren wird der Landschaftsplan mit DB 5 geändert. 
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2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich 

der Prognose bei Durchführung der Planung 
 

Mit Baumaßnahmen jeglicher Art sind Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. Die 

Beeinträchtigungen hängen dabei von der Schwere des Eingriffs sowie der Wertigkeit bzw. 

Empfindlichkeit des betroffenen Schutzgutes ab. 

Die nachstehende Vorgehensweise orientiert sich  

1. am Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung der Obersten Baubehörde im 

Bayerischen Staatsministerium des Innern sowie 

2.  am Leitfaden zur Umsetzung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen.  

Die Bestandsaufnahme erfolgte am 5.März 2021. 

 

2.1. Schutzgut Arten und Lebensräume 

Beschreibung: 

Der Geltungsbereich liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald.  

Es gibt keine Biotope, gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich 

geschützte Biotope. 

Die Fläche des geplanten GE wird bisher intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. 

Es kann ausgeschlossen werden, dass Lebensstätten von Arten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie im Gebiet vorkommen. 

Das FFH-Gebiet „Oberlauf des Regens und Nebenbäche“ an der Rinchnach und der 

Rinchnacher Ohe wird durch die Planung nicht berührt. 

Auswirkungen: 

Das GE wird ausschließlich auf Acker ausgewiesen. Acker A11 hat gem. Biotopwertliste 

2 Wertpunkte und fällt somit in die Kategorie „geringer Biotopwert“. 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können ausgeschlossen werden. 

Ergebnis: 

Für das Schutzgut Biotop- und Artenschutz sind aufgrund der Größenordnung der 

Neuversiegelung erhebliche Auswirkungen gegeben.  

 

2.2. Wasser  

Beschreibung: 

Das Baugebiet liegt außerhalb von Talräumen und Überschwemmungsgebieten. 

Die Gewässer „Rinchnach“ und „Rinchnacher Ohe“ sind nicht berührt. 

Das Grundwasser hat einen hohen Flurabstand.  

Auswirkungen: 

Die GW-Neubildung wird durch den Versiegelungsgrad reduziert. Aufgrund der 

Versiegelung muss die gesonderte Ableitung und Rückhaltung des Oberflächenwassers in 

einem separaten Wasserrechtsverfahren geregelt werden. 
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Ergebnis: 

Für das Schutzgut Wasser sind aufgrund der Größenordnung der Neuversiegelung 

erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten.  

 

2.3. Schutzgut Boden  

Beschreibung: 

Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist ein mittelkörniger Granit.  

Die digitale Bodenkarte zeigt für den Geltungsbereich „fast ausschließlich Braunerde aus 

skelettführendem (Kryo-)Sand bis Grussand“. 

Auswirkungen: 

Infolge der Baumaßnahmen gehen die Bodenfunktionen verloren. Der humose Oberboden 

muss gesichert und für die landwirtschaftliche Nutzung am Rand des GE wieder eingebaut 

werden. 

Für die Nutzung als GE muss der Hang terrassiert werden. Aus den vorliegenden Unterlagen 

kann die Tiefenlage des massiven Granits nicht entnommen werden. Die Bodenart bildet 

aufgrund ihrer Durchlässigkeit stabile Böschungen. 

Gewerbegebiete haben einen hohen Versieglungsgrad. 

Ergebnis:  

Es sind erhebliche Umweltauswirkungen für das Schutzgut Boden gegeben. 

  

2.4 Schutzgut Klima und Luft 

Beschreibung: 

Das geplante GE liegt auf einem Höhenrücken bzw. an einem Nordhang.  

Die hangparallelen Parzellen ermöglichen Gebäude in Ost-Westausrichtung mit optimaler 

Ausrichtung der Dächer für die Nutzung als PV-Anlagen. 

Auswirkungen: 

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades der teilweise sehr großen Parzellen entsteht ein 

wärmeres und trockeneres Lokalklima. 

Auf Flächennutzungsplanebene können keine Aussagen zu Lärm und Luft gemacht 

werden. Das Gebiet ist vorbelastet durch die Staatsstraße und die B85 in minimal ca. 100 m 

Abstand sowie das vorhandene GE und MI. 

Ergebnis:  

Das Schutzgut Klima und Luft ist durch die Erweiterung des WA betroffen. 

Minderungsmaßnahmen können im DB des Landschaftsplans und im Bebauungsplan 

festgesetzt werden. 

 

2.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Beschreibung: 

Der Geltungsbereich liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald.  
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Rinchnach ist geprägt von den Tälern der Rinchnacher Ohe und der einmündenden 

Rinchnach. Die Siedlungsbereiche liegen oberhalb / außerhalb der von Nasswiesen 

geprägten Täler. Das geplante GE berührt die Täler nicht. Das Tal der Rinchnach liegt 

nördlich des Ortsteils Rosenau, das Tal der Rinchnacher Ohe südwestlich. 

Das geplante GE liegt auf einem flachen, WNW – SSE – verlaufenden Höhenrücken zwischen 

diesen Gewässern. Die Kuppe des Höhenrückens liegt 16 m über dem Tal der Rinchnach. 

Das geplante GE hat deshalb keine Fernwirkung, am deutlichsten ist es abschnittsweise von 

der B85 aus sichtbar. 

Das geplante GE liegt am östlichen Ortsrand beidseitig der Ortszufahrt der Staatsstraße. Mit 

der Ausweisung des GE auf beiden Straßenseiten wird der Ortsrand nach Osten verschoben. 

Der Abstand zu einem bestehenden MI am Waldrand, das aktuell eine eigenständige, 

kleine Siedlung ist, wird durch die Ausweisung des GE deutlich reduziert.  

Die Ortsrandgestaltung ist insbesondere auf der Südseite zur Einbindung in die Landschaft 

erforderlich. Der Ortsrand Rinchnachs verläuft aktuell im OT Kasberg auf ca. 1,6 km Länge 

unmittelbar an der B85. Zukünftig wird auch der Ortsrand von Rosenau auf 500 m Länge von 

der B85 aus deutlich wahrgenommen, jedoch in einem Abstand von ca. 100 m zur 

Bundesstraße. Getrennt werden die Ortsteile Kasberg und Rosenau durch das breite Tal der 

Rinchnacher Ohe. 

Die Planungsvorgabe des gültigen Landschaftsplans, die Staatsstraße mit einer Allee zu 

überstellen, ist aufgrund der Planungsrichtlinien des Straßenbaus nicht realisierbar. 

Die Wanderwege und Erholungseinrichtungen an der Rinchnach und im östlich gelegenen 

Wald sind nicht betroffen.  

Auswirkungen:  

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind auf der Südseite erheblich. Neue 

Festsetzungen im DB zum Landschaftsplan sind auf Bebauungsplanebene umzusetzen. 

Im Westen und Norden hat da GE Siedlungsanbindung, so dass es keine Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild gegeben sind. 

Im Osten beträgt die Entfernung des Ortsrandes zum Waldrand zukünftig ca. 250 m. Auf der 

nördlichen Seite der Staatsstraße liegt in diesem Abschnitt auch noch die Streusiedlung. 

Dieser schmale Streifen wird weiterhin landwirtschaftlich genutzt. 

Ergebnis: 

Die Umweltauswirkungen für das Schutzgut Landschaftsbild sind auf der Südseite erheblich. 

 

 

2.6 Schutzgut Mensch 

Beschreibung: 

Die Gemeinde Rinchnach benötigt ein neues Gewerbegebiet. Als Standort eignet sich im 

Ortsteil Rosenau der östliche Ortsrand im Anschluss an ein bestehendes Mischgebiet. 

Das Gewerbegebiet kann an diesem Standort unmittelbar an die Staatsstraße angebunden 

werden. Auch Teile des Mischgebiets, z.B. der Bauhof, werden zukünftig über das 

Gewerbegebiet angebunden. Die Staatsstraße wiederum mündet in weniger als 1 km 

Entfernung in die B85 ein. Quell- und Zielverkehr mit Ausnahme Richtung Zwiesel berührt das 

Ortszentrum nicht, sondern nutzt die Zufahrt über die B85.  

Im angrenzenden MI sind Wohngebäude vorhanden. Im Bebauungsplanverfahren muss die 

Vorbelastung berücksichtigt werden. Im Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 /13/ werden 
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Orientierungswerte genannt, welche nach geltendem und praktizierendem 

Bauplanungsrecht an den maßgeblichen Immissionsorten im Freien eingehalten, bzw. 

unterschritten werden sollen. Somit können schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm 

vorgebeugt und die mit der Eigenart des Baugebietes verbundenen Erwartungen auf 

angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen erfüllt werden. 

Für die Beurteilung des Schutzguts Mensch erfolgte durch Geoplan GmbH Osterhofen eine 

Berechnung der Lärmimmissionen.  

Auswirkungen: 

Der zum Bebauungsplan erstellte „Schalltechnische Bericht Nr. S2111152 rev 2 

Bebauungsplan GE am Klosterfeld, Rinchnach“ vom 02.03.2023 weist insbesondere nach, 

dass auch unter Einbeziehung der Vorbelastung die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an 

den relevanten Immissionsorten im Mischgebiet gewährleistet werden kann. 

Auf Bebauungsplanebene kann die verursachte Intensität des entstehenden Lärms durch 

Festsetzung von Emissionskontingenten für Teilflächen so begrenzt werden, dass die 

aufgrund der Vorbelastung reduzierten Immissionsrichtwerte an allen Immissionsorten des 

angrenzenden MI eingehalten bzw. unterschritten werden.  

Ergebnis:  

Lärmimmissionen im angrenzenden MI müssen auf Bebauungsplanebene durch Festsetzung 

von Emissionskontingenten begrenzt werden. Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

können dadurch ausreichend gewahrt werden. 

 

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Geltungsbereich sind keine Bau- und Bodendenkmäler bekannt. 

Zu den Baudenkmalen und Denkmal-Ensemble im Ortskern besteht keine Blickbeziehung. 
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2.8 Zusammenfassende Bewertung der Schutzgüter 

 

Schutzgüter Umweltauswirkung Erläuterung 

Biotope + Arten gering GE auf Acker und Grünland 

keine Biotope und geschützten 

Landschaftsbestandteile vorhanden 

Wasser erheblich Versiegelung reduziert GW-Neubildung 

Hoher GW-Flurabstand, 

Gewässer nicht betroffen 

Standard: Trennsystem und RRB zur gedrosselten 

Einleitung des Oberflächenwassers 

Boden erheblich Abtragung Boden,  

Geländeterrassierungen, Aufschüttungen, 

Abgrabungen 

Klima + Luft gering  Lokalklima durch hohen Versiegelungsgrad 

deutlich verändert, 

keine regionalen Auswirkungen 

Landschaftsbild 

 

 

Erholung 

erheblich auf 

Südseite, sonst 

gering 

keine 

nicht im LSG 

Anbindung an vorhandene GE / MI 

keine Fernwirkung 

nicht betroffen 

Mensch die Anforderungen 

zum Schutz vor 

Lärm werden 

eingehalten. 

der schalltechnische Bericht weist nach, dass 

Orientierungswerte gem. DIN 18005  an allen 

relevanten Immissionsorten im MI eingehalten 

werden können 

Kultur- + 

Sachgüter 

keine keine Sichtbeziehung zu Baudenkmalen und 

Ensemble im Ortskern 
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3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

der Planung 

Die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung bleibt erhalten. 

 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

4.1 Vermeidung und Verringerung 

Da das GE ausschließlich auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen geplant ist und 

weder Biotope noch Lebensstätten geschützter Tiere vorhanden sind, sind Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Biotop- und Artenschutz nicht erforderlich. 

Im DB zum Landschaftsplan wird eine Eingrünung des südlichen Ortsrandes festgesetzt. 

Durch die Nachbarschaft zur Wohnbebauung im angrenzenden MI Rosenau II ist es 

erforderlich, auf Bebauungsplanebene richtungsabhängige Emissionskontingente auf 

Teilflächen festzusetzen. 

 

4.2 Eingriffsermittlung 

Die Eingriffsermittlung erfolgt gem. Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ 

in der 2021 fortgeschriebenen Fassung. 

Auf Flächennutzungsplanebene erfolgt nur eine überschlägige Eingriffsermittlung. 

Das Gewerbegebiet wird ausschließlich auf Acker und Intensivgrünland errichtet. Die BNT 

Acker (A11) und Intensivgrünland (G11) haben eine geringe Wertigkeit für Naturhaushalt 

und Landschaftsbild. Für diese Kategorie werden als Durchschnittswert 3 Wertpunkte 

verwendet. 

Die Größe des Änderungsbereichs beträgt ca. 6,5 ha 

Als GRZ wird mit 0,8 festgesetzt werden. 

Der Ausgleichsbedarf wird berechnet mit der Formel: 

 BNT (WP)   x   Fläche (m²)   x   GRZ    =   Ausgleichsbedarf (WP) 

    3 WP       x    65.000 m²      x     0,8    =    156.000 WP 

Die tatsächliche Größe der Ausgleichsfläche wird mit dem Aufwertungspotential 

berechnet. Bei einem hohen Aufwertungspotential (5 Wertpunkte) ist im Bebauungsplan 

eine ca. 2 ha große Ausgleichsfläche festzusetzen, bei geringerem Aufwertungspotential 

eine entsprechend größere Ausgleichsfläche. 
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5. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Eine Überprüfung der Gemeinde Rinchnach bezüglich der bestehenden Gewerbeflächen 

fand im Rahmen der Standortuntersuchung statt. Dabei wurden bestehende Flächen auf 

den Prüfstand gestellt. Die vorhandenen freien Flächen von insgesamt 10.600 m² auf drei 

Parzellen stehen nicht zur Verfügung, da die Eigentümer eigene Pläne haben bzw. keine 

Verkaufbereitschaft zeigen. 

Derzeit gibt es konkrete Anfragen an die Gemeinde. Zum einen möchte sich ein 

überregionales Logistikunternehmen in der Gemeinde ansiedeln und zum anderen gibt es 

konkrete Anfragen ortsansässiger Betriebe, welche Erweiterungsmöglichkeiten suchen.  

Die neu ausgewiesenen Gewerbeflächen sollen nicht nur den akuten Bedarf decken, 

sondern zusätzlich ein gewisses Maß an „Reserveflächen“ vorhalten, um die zukünftige 

Ansiedlung von Gewerbe örtlich an einer Stelle im Gemeindegebiet zu konzentrieren. 

Dadurch soll vermieden werden, dass es durch erneute Ansiedlung an anderer Stelle zu 

Störfaktoren, wie z. B. Lärm, Verkehrsaufkommen etc. sowie nicht passender baulicher 

Strukturen (kleinteilige Bebauung vs. große Baukörper) kommt.  

Für die Ansiedlung des Logistikunternehmens ist eine Fläche von ca. 10.000 m² notwendig. 

Hier ist weiter zu berücksichtigen, dass das Grundstück eine Mindestlänge von 130 m und 

eine Breite von ca. 60 m aufweisen muss, um die betriebsinternen Abläufe garantieren zu 

können. 

Für die kleineren ortsansässigen Betriebe werden jeweils ca. 3.000 m² benötigt. Derzeit gibt 

es Anfragen von drei Betrieben.  

 

5.1 Festlegung des Untersuchungsgebiets  

Die Standortuntersuchung wird für den Gemeindebereich Rinchnach durchgeführt. Dabei 

wird untersucht, welche Standorte generell unter Berücksichtigung der aktuellen 

Gesetzeslage für ein auf lange Sicht zukunftsfähiges und wirtschaftlich attraktives 

Gewerbegebiet geeignet sind. 

 

5.2 Eignungs- und Ausschlusskriterien 

5.2.1 Bevorzugte Standorte 

Nach LEP sind die infrage kommenden Gebiete entsprechend den folgenden 

Prioritäten als Gewerbeflächen qualifiziert  

1.  Baulücken 

2.  ortsgebundene Flächen 

3.  Konversionsflächen  

und nur bei Fehlen von gleichwertigen anderen Flächen  

4.  Außenbereichsflächen 
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5.2.2 Ausschlusskriterien 

Folgende Gebiete sind von vornherein ausgeschlossen: 

 

Das Gemeindegebiet Rinchnach umfasst ca. 40,2 km².  

 

Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald 

Diese Flächen wurden bei der neuen Standortsuche ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Ausschlusskriterien: 

Bau- und Bodendenkmäler 

Im Gemeindegebiet Rinchnach befinden sich 2 Boden- und 13  Baudenkmale.   

Mögliche Standorte für das geplante Gewerbegebiet wurden auf die Lage zu den im 

Gemeindegebiet vorhandenen Denkmälern hin untersucht. 
 

Ausdehnung/Flächengröße 

Für das neue Gewerbegebiet ist für die Ansiedlung des Logistikunternehmens eine 

Fläche von ca. 10.000 m² notwendig. Unter Berücksichtigung der Ausweisung weiterer 

Flächen für ortsansässige Unternehmen ist eine Mindestgröße von zusätzlich 

ca.13.000 m² notwendig. Für die Reservefläche sollen ca. 10.000 m² zur Verfügung 

stehen, damit die Ansiedlung für die Unternehmen auch im Hinblick auf eventuelle 

spätere Betriebserweiterungen interessant ist. 

Ausgehend von einer Gesamtfläche von etwa 33.000 m² ergibt sich zuzüglich der 

Erschließungsflächen und Grünflächen von ca. 20% eine Fläche von ca. 4 ha.  

 

Kriterien, die eine Ansiedlung von Gewerbe im Untersuchungsgebiet ausschließen, sind 

zusammenfassend damit folgende:  

 

• Lage innerhalb von Schutzgebieten 

• Lage im Bereich von Bau- und Bodendenkmalen 

• Flächengröße < 4 ha. 

 

Flächen, für die wenigstens eines der aufgeführten Kriterien gültig ist, werden im 

weiteren Verlauf der Studie wegen Nichteignung nicht weiter berücksichtigt. 
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Ausgehend vom gesamten Gemeindegebiet reduzieren sich die infrage kommenden 

Flächen um die unter besonderem Schutz stehenden Gebiete, Naturschutz- und 

Vorbehaltsgebiete und landschaftlich besonders wertvollen Gebiete sowie die nähere 

Umgebung von Boden- und Baudenkmalen. Diese geschützten und schützenswerten 

Gebiete kommen für eine Bebauung nicht in Frage. Als wertvolle Naturräume und touristisch 

attraktive und für kommende Generationen zu erhaltenden Flächen tragen sie wesentlich 

zur Attraktivität der Gemeinde sowie der gesamten strukturell relativ schwachen Region als 

Urlaubs- und Erholungslandschaft bei.  

 
 

5.2.3 Eignungskriterien 

Erschließung/Anbindung 

Die verkehrstechnische Anbindung sowie die darüber hinaus gehende infrastrukturelle 

Erschließung von Gewerbegebieten spielt neben der Naturverträglichkeit bei der 

Standortwahl eine entscheidende Rolle. Besonders wirtschaftlich ist die Nutzung von bereits 

bestehender Verkehrsinfrastruktur. Insbesondere die Leistungsfähigkeit der vorhandenen 

Straßen.  

Im Hinblick auf die Ausweisung von Gewerbeflächen für Logistik mit entsprechend hohem 

Verkehrsaufkommen muss der verkehrstechnischen Anbindung besondere Beachtung 

geschenkt werden. Eine Durchfahrt durch den Ort oder durch ein Wohngebiet sollte auf 

alle Fälle vermieden werden. Dementsprechend ist für die Eignung und Bewertung der 

untersuchten Gebiete die Lage von entscheidender Bedeutung. Als tragfähig nachhaltige 

Gewerbegebiete entfallen deshalb alle Gebiete, die eine Orts- oder 

Wohngebietsdurchfahrt erfordern und alle Gebiete die aus Gründen der eingeschränkten 

Erreichbarkeit und Anbindung mehr als 2,5 km von der B 85 entfernten Gebiete.  

Die gute Anbindung an die Bundesstraßen und die Lage an der Entwicklungsachse 

Viechtach – Regen – Grafenau - Freyung (Bundesstraße 85) und die Nähe zur 

Entwicklungsachse Deggendorf – Regen – Zwiesel – Bayerisch Eisenstein (Bundesstraße 11) 

(siehe: Strukturkarte, LEP) stellt einen Wettbewerbsvorteil der Gemeinde Rinchnach dar. 

 

Immissionsschutz/Nutzungseinschränkungen GE ↔ WA 

Berücksichtigt wurden auch mögliche Nutzungskonflikte, die als Folge der räumlichen Nähe 

der Gewerbefläche zu Gebieten mit Wohnnutzung zu erwarten sind.  

Gewerbegebiete erzeugen Emissionen, die sich als Störfaktoren auf die unmittelbare 

Umgebung auswirken können. Relevant werden diese insbesondere in der Nachbarschaft 

zu Wohngebieten. Um die Anwohner vor negativen Beeinträchtigungen zu schützen, sollen 

Gegenmaßnahmen zur Vermeidung von Nutzungskonflikten getroffen werden. 

Nutzungseinschränkungen innerhalb ausgewiesener Gewerbeflächen können 

Nutzungskonflikte vermeiden und städtebaulich verträgliche Nachbarschaften erlauben. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung von Nutzungskonflikten können beispielsweise sein: 

 

- Abstand bei GEe  zu WA: ~ 30 m 

- Abstand bei GE  zu WA: ~ 75 m 

- Zielverkehr zu GE nicht durch WA 
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Erholungseignung/Landschaftsbild 

Bei der Erholungseignung werden alle in unmittelbarer Umgebung zur betrachteten Fläche 

liegende und zur Erholung geeignete Flächen erfasst und bewertet. Hierzu zählen 

ausgewiesene Wanderwege und Gebiete mit kleinteiligen Strukturen sowie 

landschaftsbildende Sportanlagen.  

Zudem ist jede einzelne Fläche entsprechend der Schwere vorhandener 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu betrachten und zu bewerten. Liegen bereits 

nachhaltige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vor, ist von einer grundsätzlichen 

Eignung unter diesem Aspekt auszugehen.  

Da die Gemeinde Rinchnach touristisch und damit wirtschaftlich von der Lage am 

Nationalpark Bayerischer Wald profitiert, ist eine Störung des Landschaftsbildes möglichst zu 

vermeiden. Die Regionalplanung gibt außerdem vor, dass in Tourismusregionen bei 

gewerblichen Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben die „Belange der Fremdenverkehrs- 

und Tourismuswirtschaft besonders zu berücksichtigen“ sind (RP B.IV 3.3 G). Alle Standorte in 

Sichtweite zu Gebieten mit Erholungseignung sind daher für die Ansiedlung von Gewerbe 

weniger geeignet. 

 

 

Zusammenfassung 

Die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Standortvoraussetzungen wie die 

möglichst große Nähe zu überregionalen Erschließungswegen, gute Erreichbarkeit, 

geringstmögliche Beeinträchtigung von Landschaftsbild, Natur und Mensch, sowie eine 

gewisse Mindestgröße müssen für einen geeigneten Standort gegeben sein.  

 

Dezidierte Aussagen zur spezifischen Eignung der unter diesen Bedingungen untersuchten 

Flächen werden in der anschließenden Bewertung möglicher Eignungsflächen getroffen. 

 

 

5.3 Bewertung möglicher Eignungsflächen 

 

Die verbleibenden Flächen, die unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die 

Ansiedlung von Gewerbe geeignet sind, wurden genauer untersucht und bewertet. Über 

die Ausschluss- und Eignungskriterien hinaus werden in der anschließenden Bewertung der 

relevanten Standorte zusätzlich sogenannte Bewertungsfaktoren zugrunde gelegt.  

 

Unter Berücksichtigung der Ausschluss- und Eignungskriterien werden infrage kommende 

Flächen im Gemeindegebiet anhand der Vorgaben aus dem LEP kategorisiert nach: 

1. Baulücken 

2. ortsgebundene Flächen 

3. Konversionsflächen 

4. Außenbereichsflächen 
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5.4 Standortuntersuchung 

Im Gemeindegebiet Rinchnach bieten sich 7 Standorte an, die anhand der 

Bewertungsfaktoren des Kriterienkatalogs im Folgenden untersucht werden.  

 

Standortübersicht:  

 
 

5 

7 

1 

2 

3 

4 

6 
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Luftbild – Darstellung der möglichen Standorte mit vorhandenen Schutzgebieten  

 

                                                     
   

Landschaftsschutzgebiet         Biotopkartierung              Fauna -Flora-Habitat Gebiete 
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Flächennutzungsplan rechtswirksam – Darstellung der möglichen Standorte  

  

1 

2 

3 

4

 

7 

5 

6 
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5.4.1 Standort 1 - Am Klosterfeld 

Istzustand:   

 

Luftbild – Standort 1 

 

 

Standort 1 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete  

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                   Standort mit Flächengröße 

 

1 
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Standort 1 mit Blickrichtung aus Südosten 

 

 

Standort 1 mit Blickrichtung aus Südwesten 

 

 

Standort 1 mit Blickrichtung aus Süden 
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Standort 1 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

         

 

 

 

Standort 1: Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts  
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Zusammenfassung Standort 1– Am Klosterfeld  
 

- Lage an der B 85  

- Flächengröße maximal ca. 63.000 m² 

- Gefälle nach Norden ca. 8% 

- Mögliche Flächen für eine Gewerbegebietserweiterung sind landwirtschaftliche 

Nutzflächen 

- Entwicklungsmöglichkeit in Teilschritten von West nach Ost 

- Nord-Westlich bestehendes Gewerbegebiet 

- Östlich bestehendes Mischgebiet  

- Erschließung von der Staatsstraße 2134 

- Angebundene Lage 

- Lückenschluss 

 

Im bestehenden Gewerbe- und Mischgebiet Rosenau II befinden sich noch sechs freie 

Parzellen, die sich auf Grund ihrer Größen und Lage nicht für die Ansiedlung von Gewerbe 

eignen.  

Unter Einbeziehung der bestehenden Bebauung kann sich eine sinnvolle städtebauliche 

Erweiterung bzw. ein Lückenschluss zwischen der bestehenden Gewerbe- und 

Mischgebietsflächen ergeben. Durch die Lage zwischen dem bestehenden 

Gewerbegebiet im Nord-Westen, dem Mischgebiet im Osten und der angrenzenden 

Waldfläche besteht eine natürliche Begrenzung, durch die eine spätere Ausuferung der 

Gewerbefläche auszuschließen ist. 

Die Erschließung der neuen Fläche kann direkt von der Staatsstraße erfolgen und wird 

nicht durch das Mischgebiet führen. 

Die Lage an der Gemeindeverbindungsstraße mit Anbindung an die nur 650 m entfernt 

liegende B85 stellt eine hervorragende Verkehrsanbindung dar.  
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5.4.2 Standort 2 – Rosenau Süd 

Istzustand:  

 

Standort 2: Luftbild mit Höhenschichtlinien 

 

 

Standort 2 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete  

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                   Standort mit Flächengröße 

 

2 
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Standort 2 mit Blickrichtung aus Nordwesten 

 

 

Standort 2 mit Blickrichtung aus Norden 

 

 

Standort 2 mit Blickrichtung aus Südosten 
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Standort 2 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

 
 

Standort 2: Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandortes 
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Zusammenfassung Standort 2 –  

 

- Lage an der B 85  

- Flächengröße maximal ca. 51.400 m² 

- Ost-West-Gefälle ca. 9% 

- Mögliche Flächen für eine Gewerbegebietserweiterung sind landwirtschaftliche 

Nutzflächen  

- Erschließung von der Staatsstraße 2134 

- Angebundene Lage - führt zu einer bandartigen Siedlungsentwicklung – keine 

kompakte Siedlungsentwicklung 

- Exponierte Lage 
 

An den Standort 2 schließt lediglich im Westen ein Gewerbebetrieb an, an den 

angeknüpft werden könnte. Das heißt, dass isoliert betrachtet (ohne Entwicklung am 

Standort 1) keine wirkliche Anbindung besteht. Es kommt zu einer bandartigen 

Siedlungsentwicklung. Somit wird das Anbindegebot nicht erfüllt.  

In Kombination mit Standort 1 könnte das Anbindegebot erreicht werden. Eine 

Kombination aus beiden Flächen würde den aktuellen Bedarf deutlich überschreiten. 
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5.4.3 Standort 3 – Festplatz 

Istzustand:  

  
  

Standort 3: Luftbild 

 

 

Standort 3 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete  

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                                  Standort mit Flächengröße 

3 
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Standort 3 mit Blickrichtung aus Nordwesten 

 

 

Standort 3 mit Blickrichtung aus Nordwesten 
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Standort 3 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

 
 

Standort 3: Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts 
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Zusammenfassung Standort 3 – Festplatz  
 

- Flächengröße maximal ca. 31.400 m²  

- Lage an der B 85 (nicht unmittelbar) 

- Keine direkte Anbindung an die Staatsstraße  

- Festplatz der Gemeinde liegt zwischen Staatsstraße und möglicher Gewerbefläche 

- Derzeit landwirtschaftliche Nutzflächen  

- Das Gelände weist ein West-Ost Gefälle von ca. 8% auf 

- Exponierte Lage: Vom Ortsrand Sichtbezug zu Gewerbeflächen 

- Durch Gewerbe wird Sichtachse auf den Ort von der B85 verbaut (touristische 

Blickachse) 

- Anbindung an bestehendes MI mit Wohnbebauung und landwirtschaftlichem Betrieb 

- Potentialfläche für Einzelhandel 

 

Die mögliche Gewerbefläche grenzt südlich an den Festplatz der Gemeinde und das 

Mischgebiet mit Wohnbebauung und einem landwirtschaftlichen Betrieb an. Im Südosten 

und Westen grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. Nördlich der Staatsstraße 

befindet sich ein Mischgebiet. Im Süden befindet sich die Bundesstraße 85. Die 

Erschließung müsste von Norden über die Gemeindeverbindungsstraße erfolgen, zudem ist 

westlich entlang des Festplatzes eine neue Erschließungsstraße zur der Staatsstraße 2134 

notwendig. 

 

Durch die exponierte Lage würde die Sichtachse von der B85 auf den historischen 

Ortskern von Rinchnach durch die Bebauung beeinträchtigt werden.  

 

Der Standort würde sich ebenfalls gut als Sondergebietsfläche für Einzelhandel eignen. Die 

Gemeinde ist derzeit auch dahingehend aktiv und prüft die Ansiedlung eines 

großflächigen Einzelhandels. Ausweisung als Gewerbegebietsfläche sollte daher hier nicht 

unbedingt erfolgen, wenn sich andere Standorte genauso gut für die Gewerbeflächen 

eignen sollten. 
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5.4.4 Standort 4 – Ortsrand 

 

Istzustand:  

 
Standort 4 Luftbild 
 

 

Standort 4 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete   

         Biotopkartierung                                                        Baudenkmal   

     Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                                 Bodendenkmal  

 

                 Landschaftsschutzgebiet                                      Standort mit Flächengröße   

4 
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Standort 4 mit Blickrichtung aus Süden 

 

 

Standort 4 mit Blickrichtung aus Westen 

 

 

Standort 4 mit Blickrichtung aus Nordwesten 
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Standort 4 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

 

  

Standort 4 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandortes 

 
  

Baudenkmal 
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Zusammenfassung Standort 4 –  
 

- Flächengröße maximal ca. 9.600 m² 

- Ebenes Gelände 

- Lage nahe an der Gemeindeverbindungsstraße St 2134  

- Lage mit Sichtbezug zu denkmalgeschütztem Bauwerk und Bodendenkmal 

- Erweiterungsflächen derzeit landwirtschaftlich genutzt 

- Fauna-Flora-Habitat-Gebiet in direktem Anschluss  

- Kartierte Biotope in unmittelbarer Nähe 

 

Südlich des Hauptortes sind gemäß Landschaftsplan Wiesentalflächen mit kartierten 

Biotopen und Fauna -Flora-Habitat Gebieten vorhanden, die nur eine eingeschränkte 

Fläche für die Ansiedlung von Gewerbe zulassen würde.  

Zudem ist der Sichtbezug zu der denkmalgeschützten Bebauung (Kloster mit Klostermauer) 

negativ zu bewerten. Ausgehend davon, dass hier Gebäude für Logistik entstehen sollen, 

welche wuchtig sind und meist eine gewisse Höhe erfordern, ist davon auszugehen, dass 

eine Ansiedlung von Gewerbe an dieser Stelle die Sicht auf den historischen Ort stark 

beeinträchtigen würden. Zudem würde die ursprüngliche Ortsabrundung aufgehoben 

werden. 

Naturschutzfachlich bestehen hier auf Grund der in unmittelbarer Umgebung kartierten 

Biotopflächen und Gebiete für Fauna -Flora-Habitat zu viele Restriktionen, als dass hier 

eine Ausweisung für Gewerbe möglich ist.  
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5.4.5 Standort  5 - Herrnmühle 

 

Istzustand:   

  

Luftbild – Standort 5 

 

 

Standort 5 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete   

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                                  Standort mit Flächengröße 

 

5 
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Standort 5 mit Blickrichtung aus Nordwesten 

 

 

 

Standort 5 mit Blickrichtung aus Südosten 
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Standort 5 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

  
 

Standort 5 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts 
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Zusammenfassung Standort 5 – GE Herrnmühle  
 

- Flächengröße: Insgesamt hat die Fläche der drei unbebauten Parzellen eine Größe von 

ca. 10.600 m² 

- Lage nahe der B 85  

- Fläche bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen. Freie Parzellen innerhalb eines 

bestehenden Gewerbegebiets 

- Flächen stehen nicht zur Verfügung (keine Abgabebereitschaft durch die Eigentümer) 

 

Das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet Herrnmühle verfügt noch über drei freie 

Parzellen mit einer Gesamtgröße von ca.10.600 m² Fläche, welche leider nicht zur 

Verfügung stehen, da die Eigentümer sich nicht verkaufsbereit zeigen.  

 

Eine Erweiterung der Gewerbegebietsflächen auf der gegenüberliegenden Straßenseite 

der Regener Straße kommt auf Grund der ungünstigen Topografie mit einem Gefälle von 

16% nicht in Betracht. Zudem grenzt hier das Sondergebiet „Fremdenverkehr an der 

Regener Straße“ an. Der Abstand müsste hier 75 m betragen.  
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5.4.6 Standort 6 - Grub 

 

Istzustand:   
 

 

Luftbild – Standort 6 

 

 

Standort 6 Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete 

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                                  Standort mit Flächengröße 

 

 

6 
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Standort 6 mit Blickrichtung aus Nordosten 

 

 

Standort 6 mit Blickrichtung aus Nordosten 

 

 

Standort 6 mit Blickrichtung aus Westen 
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Standort 6 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

Standort 6 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts 
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Zusammenfassung Standort 6– Grub  
 

- Flächengröße maximal ca. 19.700 m² 

- Lage an der B 85  

- Gefälle nach Süden ca.4% 

- Mögliche Flächen für eine Gewerbegebietserweiterung sind landwirtschaftliche 

Nutzflächen 

- Im Süden Anschluss an ein MI mit einer Schreinerei und einen landwirtschaftlichen 

Betrieb 

- Im Osten auf Fl. Nr. 695/3 besteht die Möglichkeit zum Bau von Wohnungsbau. Dies ist 

schalltechnisch zu berücksichtigen. 

- Touristische Attraktion mit Erholungseignung im Nahbereich 

- Angebundene Lage 

- Vorhandene dörfliche Struktur 

- Vorhandene Belastung durch Schwerlastverkehr vom Steinbruch 

- Keine Erweiterungsmöglichkeit Richtung Süden  

- Störung des Orts- und Landschaftsbildes 

 

Die Ortsrandlage bietet zwar zum einen eine Ortsanbindung (angebundene Lage), wirkt 

jedoch störend auf das Orts- und Landschaftsbild, da sich das Gewerbegebiet riegelartig 

zwischen die B85 und den Ort schiebt. Der Sichtbezug von der B85 auf den Ort würde 

verloren gehen, da das Gewerbe den Ort regelrecht verdeckten würde und demzufolge 

keine untergeordnete Rolle mehr spielt. Der sehr ursprüngliche dörfliche Charakter mit seiner 

kleinteiligen Struktur, die zum charakteristischen Bild der Urlaubs- und Erholungslandschaft 

der Ferienregion beiträgt, würde verloren gehen. Eine Erweiterungsmöglichkeit in südlicher 

Richtung zwischen der bestehenden Bebauung ist zum einen städtebaulich ungünstig. 

Verkehrstechnisch wäre dieser Beriech ebenfalls schwer zu erschließen. 

Der vorhandene Steinbruch östlich von Grub stellt bereits eine Belastung der Bevölkerung 

durch den Schwerlastverkehr dar, der durch den Ort führt. In der Vergangenheit hat es 

diesbezüglich bereits Bürgerinitiativen gegeben. Eine zusätzliche Belastung der Bevölkerung 

in Grub ist nicht wünschenswert. 
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5.4.7 Standort 7 – Kasberg 

 

Istzustand:   
 

  

Luftbild – Standort 7 

 

 

Standort 7  Rauminformationssystem Bayern mit Darstellung der Schutzgebiete   

   Biotopkartierung                                                             Landschaftsschutzgebiet  

   Fauna-Flora-Habitat-Gebiet                                  Standort mit Flächengröße 

7 

7 
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Standort 7 mit Blickrichtung aus Norden 

 

 

Standort 7 mit Blickrichtung aus Nordosten 

 

 

Standort 7 mit Blickrichtung aus Südosten 
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Standort 7 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

 

Standort 7 Landschaftsplan mit Lage des möglichen Gewerbestandorts  
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Zusammenfassung Standort 7– Kasberg  
 

- Lage an der B 85  

- Flächengröße maximal ca. 20.000 m² 

- Mögliche Flächen für eine Gewerbegebietserweiterung sind landwirtschaftliche 

Nutzflächen  

- Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet 

- Im Osten befindet sich ein Biotop 

- Außenbereich – keine angebundene Lage 

 

Auf Wunsch der Gemeinde wurde der Bereich im Hinblick auf eine mögliche 

Gewerbegebietsfläche hin untersucht. 

Auf Grund Lage südlich der B85 wird das Anbindegebot nicht erfüllt. Die Bundesstraße bildet 

eine Zäsur, zumal an dieser Stelle durch die Abbiegespur eine Verbreiterung der Straße 

besteht. Die Fläche ist abgekoppelt.  

Die Lage der Fläche im Bereich des Landschaftsschutzgebiets ermöglicht hier zudem keine 

Ausweisung für Gewerbe. 
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5.4.8 Vergleichende Gegenüberstellung 

 

Aus der Untersuchung des Gemeindegebiets auf die zuvor genannten Ausschluss- und 

Eignungskriterien gehen innerhalb des Gemeindegebietes sieben Standorte hervor. 

 

Zur besseren Vergleichbarkeit wird die Bewertung der Eignung möglicher Standorte 

bezüglich der oben aufgeführten Bewertungskriterien übersichtshalber tabellarisch 

durchgeführt. 

 
Standort Anbindung 

(Verkehr) 

Nutzungs-

konflikte 

Vorbelastung des 

Landschafts-

bildes 

Kategorie Eignung 

1 

Am 

Klosterfeld 

sehr gute An-

bindung zur 

B85  

keine GEe und MI in 

unmittelbarer 

Umgebung 

ortsgebunden geeignet 

2 

Rosenau 

Süd 

sehr gute An-

bindung zur 

B85  

keine GE angrenzend Außenbereich 

(wenn Standort 

1 nicht realisiert 

wird) 

einge-

schränkt 

geeignet 

3 

Festplatz 

gute Anbindung  

Nähe zur B 85 

Sichtbeziehung 

zum Ort  

MI in unmittelbarer 

Umgebung 

angebundene 

Lage 

einge-

schränkt 

geeignet 

4 

Ortsrand 

 

gute 

Anbindungs-

möglichkeiten 

an St 2134 

Baudenkmal 

Ortsbild 

Fauna-Flora-

Habitat-Gebiet 

Biotop 

keine  

 

angebundene 

Lage 

nicht 

geeignet 

5 

Herrn-

mühle 

gute Anbindung, 

Nähe zur B 85 

keine bestehendes 

Gewerbegebiet 

erschlossene 

Gewerbe-

gebietsfläche 

geeignet 

6 

Grub 

gute Anbindung, 

an der B 85 

orts- und 

Landschafts-

bilds 

keine ortsgebunden nicht 

geeignet 

7 

Rinchnach 

sehr gute An-

bindung an B 85 

Lage im 

Landschafts- 

Schutzgebiet 

Biotop 

vorhanden 

keine Außenbereich nicht 

geeignet 
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5.4.9 Ergebnis der Standortuntersuchung 

 

Zusammenfassend kann man aus der durchgeführten Standortuntersuchung sagen, dass 

die untersuchten Flächen auf Grund ihrer Potentiale nicht alle für die Ausweisung von 

Gewerbe geeignet sind.  

Die Gemeinde Rinchnach kann bei Standort 1 auf Grund der guten Anbindung eine 

zusätzlich Gewerbegebietsfläche anbieten, die dem vorhandenen Bedarf entspricht. Die 

verkehrstechnische Erschließung der Gewerbegebietsfläche stellt keine Beeinträchtigung 

der Wohnbebauung dar.  

Der Lückenschluss zwischen der bestehenden Bebauung im Westen und Norden bildet 

einen guten Ramen und die Voraussetzung für eine angebundene Lage.  

Im Hinblick auf die gute Eignung der Fläche, hat bereits eine schalltechnische 

Voruntersuchung sattgefunden. Diese hat ergeben, dass hier die Ansiedlung von üblichen 

Gewerbebetrieben (Schreinerei, Kfz-Werkstatt, Lagerhallen, Büros, etc.) möglich ist. Sollte 

hier die Ansiedlung produzierenden Gewerbes wie z. B. Industriebetriebe oder 3-Schicht-

Betriebe vorgesehen werden, ist dies vorab genauer zu prüfen. 

Die Ausweisung einer Gewerbegebietsfläche an dieser Stelle sieht ein maßvolles und 

bedarfsgerechtes Bereitstellen einer Entwicklungsfläche für Gewerbe entsprechend dem 

örtlichen Bedarf (sparsamer Umgang mit Grund und Boden) mit Anbindung an 

bestehende gewerbliche Bebauung und einem Mischgebiet als geeignete 

Siedlungseinheit (angebundene Lage) vor. Eine Zersiedelung wird somit vermieden. 

Zudem erfolgt eine ressourcenschonende Umsetzung mit wirtschaftlicher 

Erschließungsplanung unter Einbeziehung vorhandener Straßen und Wege. Mit der 

Neuausweisung einer Gewerbefläche kommt die Gemeinde ihrer Aufgabe als 

Kleinzentrum nach, ein ausreichendes Angebot an nichtlandwirtschaftlichen 

Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen. 

 

Standort 2 verfügt über die gleiche verkehrstechnische gute Anbindung, erfüllt jedoch auf 

Grund der Lage das Anbindegebot nicht. Es kommt zu einer bandartigen 

Siedlungsentwicklung. Somit wird das Anbindegebot nicht erfüllt.  

In Kombination mit Standort 1 kann das Anbindgebot jedoch erreicht werden 

 

Kombination von Standort 1 und 2  

Bedingt durch die Vorgaben der Interessenten und der vorhandenen Topografie der 

Staatsstraße und der daraus folgenden Einschränkung der Lage der Einmündung und der 

notwendigen Abbiegespuren hat sich herausgestellt, dass die Entwicklung einer 

Gewerbegebietsfläche auf der Fläche 1 in Kombination mit der Fläche 2 die beste Lösung 

darstellt.  

Städtebaulich wird die großteilige Bebauung südlich der Staatsstraße fortgesetzt. Nördlich 

der Staatsstraße kann sich das kleinteiligere Gewerbe ansiedeln. Die Entwicklung erfolgt 

ausgehend vom Ortsrand in Richtung Osten zunächst in einer Breite von ca. 150 m. Eine 

Erweiterungsmöglichkeit in Richtung Osten besteht. So kann, nach kompletter Bebauung 

in Zukunft das Gewerbegebiet um weitere 150 m wachsen. 

 

Standort 3: Kommt auf Grund seiner exponierten Lage sowie der Eignung als 

Sondergebietsfläche nicht in Betracht. 

 

Standort 4: Auf Grund der Schädigung des Orts- und Landschaftsbilds und der 

Einschränkung durch Naturschutzfachliche Belange eignet sich die Fläche nicht. 
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Standort 5: Im bestehenden Gewerbe- und Industriegebiet stehen keine Flächen zur 

Verfügung.  

 

Standort 6: Kommt auf Grund seiner exponierten Lage und der daraus resultierenden 

„Verdeckung“ des Ortes nicht in Betracht. 

 

Standort 7: Die Fläche liegt im Bereich des Landschaftsschutzgebiets, zudem wird das 

Anbindegebot nicht erfüllt. Der Standort kommt dem zu Folge nicht in Betracht. 

 

Die Gemeinde Rinchnach hat deshalb beschlossen, als neues Gewerbegebiet die 

Kombination aus Standort 1 und 2 auszuweisen. Der Geltungsbereich der 

Deckblattänderung umfasst eine Größe von ca. 4,2 ha. Die Änderung des 

Flächennutzungsplans sieht die vorhandene landwirtschaftliche Nutzfläche in ein 

Gewerbegebiet vor.  

 

6. Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten 

und Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ.  

Grundlage für die Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Biotop- und Artenschutz 

ist die Bestandsaufnahme im März 2021. Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird der 

bayerische Leitfaden verwendet. 

Als Beurteilungsgrundlage zum Schutzgut Mensch (Lärm) diente die Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm und die DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau.  

 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Auf Flächennutzungs- und Landschaftsplanebene ist ein Monitoring nicht erforderlich. 
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8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rinchnach soll mit DB 16 ein neues 

Gewerbegebiet am östlichen Ortsrand mit einer Größe von 6,55 ha ausweisen. 

Die Flächen liegen nicht im LSG Bayerischer Wald.  

Die Erschließung erfolgt über die Staatsstraße, die in ca. 1km Entfernung in die B85 mündet. 

Die als GE ausgewiesene Fläche wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als Acker und 

Grünland genutzt. Biotope sind nicht vorhanden. 

Die Erweiterung verursacht aufgrund der Neuversiegelung erhebliche Umweltauswirkungen 

für das Schutzgut Boden und auf der Südseite für das Landschaftsbild sowie geringe 

Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Biotop- und Artenschutz, Wasser, Klima und Luft. 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden nicht eintreten. Durch die 

Nachbarschaft zu Wohnbebauung im angrenzenden MI Rosenau II ist es erforderlich, auf 

Bebauungsplanebene Emissionskontingente festzusetzen. 

Für das Gewerbegebiet muss eine Ausgleichsfläche mit einem Wert von ca. 100.000 WP im 

Bebauungsplan ausgewiesen werden.  

Auf Flächennutzungs- und Landschaftsplanebene ist ein Monitoring nicht erforderlich. 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Umweltauswirkungen auf die 

verschieden Schutzgüter zusammen: 
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Schutzgüter Umweltauswirkung Erläuterung 

Biotope + Arten gering GE auf Acker und Grünland 

keine Biotope und geschützten 

Landschaftsbestandteile vorhanden 

Wasser erheblich Versiegelung reduziert GW-Neubildung 

hoher GW-Flurabstand, 

Gewässer nicht betroffen 

Standard: Trennsystem und RRB zur gedrosselten 

Einleitung des Oberflächenwassers 

Boden erheblich Abtragung Boden,  

Geländeterrassierungen, Aufschüttungen, 

Abgrabungen 

Klima + Luft gering  Lokalklima durch hohen Versiegelungsgrad 

deutlich verändert, 

keine regionalen Auswirkungen 

Landschaftsbild 

 

 

Erholung 

erheblich auf 

Südseite, sonst 

gering 

keine 

nicht im LSG 

Anbindung an vorhandene GE / MI 

keine Fernwirkung 

nicht betroffen 

Mensch die Anforderungen 

zum Schutz vor 

Lärm werden 

eingehalten. 

der schalltechnische Bericht weist nach, dass 

Orientierungswerte gem. DIN 18005  an allen 

relevanten Immissionsorten im MI eingehalten 

werden können 

Kultur- + 

Sachgüter 

keine keine Sichtbeziehung zu Baudenkmalen und 

Ensemble im Ortskern 

 
  



Änderung des Flächennutzungsplans „Rosenau“ durch Deckblatt Nr. 16 

Gemeinde Rinchnach 

Landkreis Regen           

            

130 

 

I. Anlagen zum Umweltbericht 

 

1. Geoplan: Schalltechnischer Bericht Nr. S2111152 rev 2 - Bebauungsplan 

GE „Am Klosterfeld“, Rinchnach vom 02.03.2023  
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IV. Verfahren 

 

1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) 

Die Gemeinde Rinchnach hat in der Sitzung vom 08.03.2022 die Aufstellung des 

Deckblattes Nr. 16 zum Flächennutzungsplan beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 

wurde am 28.03.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 

Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf der Aufstellung des Deckblattes Nr. 16 zum 

Flächennutzungsplan in der Fassung vom 08.03.2022 hat in der Zeit vom 04.04.2022 bis 

10.05.2022 stattgefunden 

 

3. Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB für die Aufstellung des Deckblattes Nr. 16 zum Flächennutzungsplan in 

der Fassung vom 08.03.2022 hat in der Zeit vom 04.04.2022 bis 10.05.2022 stattgefunden. 

 

4. Öffentliche Auslegung 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung vom 

03.08.2022 in der Zeit vom 10.08.2022 bis einschließlich 19.09.2022. 

 

5. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit dem 

Schreiben vom 03.08.2022 in der Zeit vom 10.08.2022 bis19.09.2022 (Frist: 1 Monat) 

 

6. Erneute Öffentliche Auslegung 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung vom 

05.04.2023 in der Zeit vom 15.04.2023 bis einschließlich 22.05.2023. 

 

7. Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit dem 

Schreiben vom 06.04.2023 in der Zeit vom 15.04.2023 bis 22.05.2023. 
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8. Feststellungsbeschluss 

Die Gemeinde Rinchnach hat mit Beschluss vom 06.06.2023 des Deckblattes Nr. 16 zum 

Flächennutzungsplan in der Fassung vom 06.06.2023 festgestellt. 

 

 

Ausgefertigt 

 

Rinchnach, den .....................  

 

 

….................................................. 

1. Bürgermeisterin, Simone Hilz       Siegel) 

 

 

Genehmigungsverfahren 

Das Landratsamt Regen hat die Änderung des Flächennutzungsplans durch Deckblatt 

Nr. 16 mit Bescheid vom ............... Aktenzeichen ................... gemäß § 6 Abs. 1 BauGB 

genehmigt. 

 

9. Inkrafttreten  

Die Erteilung der Genehmigung der Änderung mit Deckblatt Nr. 16 zum 

Flächennutzungsplan wurde am ................ gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt 

gemacht. Die Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung wird seit diesem Tag 

zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten 

und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Flächennutzungsplan ist 

damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolge des§44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4BauGB 

und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen. 

 

Rinchnach, den ....................... 

 

 

….................................................. 

1. Bürgermeisterin, Simone Hilz    (Siegel) 
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